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Stenographischer Bericht
über

die Verhandlungen

der

6. Versammlung des II . Landtags des Freistaats Oldenburg.

Fünfte Sitzung.

Oldenburg , den 14 . März 1922 , vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung : 1. Bericht des Ausschusses 1 zu dem Entwurf eines Gesetzes für den Freistaat Oldenburg , betreffend
Aenderung des Hrmdesteuergesetzes vom 30 . März 1911 . 2 . Lesung . (Anlage 6 .)

2 . Bericht des Ausschusses 1 zu dem Entwurf eines Gesetzes für den Freistaat Oldenburg , betreffend
Aenderung des Gesetzes vom 15 . April 1920 , betreffend Abänderungen der Bestimmungen der
Artikel 21 — 37 des revidierten Zivilstaatsdicnergesctzes vom 38 . März 1867 . 1. Lesung.
(Anlage 52 .)

3 . Bericht des Finanzausschusses über den Entwurf eines Gesetzes für den Landesteil Oldenburg,
betreffend Erhöhung der Jagdkartenabgabe . 1. Lesung . (Anlage 62 .)

4 . Bericht des Ausschusses 3 (Finanzausschuß ) zu Anlage 64 , betreffend Notstandsmaßnahmen zur
Unterstützung von Kleinrentnern . 1 . Lesung.

4a . Förmliche Anfrage des Abg . König.
5 . Bericht des Ausschusses 3 (Finanzausschuß ) zur Anlage 76 („Wangerooge ") .
6 . Bericht des Ausschusses 2 über den Entwurf eines zweiten Landesbrandkassen -Teuerungsgesetzes.

2 . Lesung . (Anlage 29 .) und über folgende Eingaben:
1 . des Oldenburger Landbundes,
2 . des Landesverbandes der oldenburgischen Haus - und Grundbesitzervereine,
3 . der Landwirtin Catharine Fixsen  zu Harmenhausen,
4 . der Landesversicherungsanstalt Oldenburg,
5 . der Handwerkskammer zu Oldenburg,
6 . der Handelskammer für den Landesteil Oldenburg.

7. Wahl von Mitgliedern und Vertretern für das Finanzgericht . (Anlage 79 .)
8. Bericht des Ausschusses 1 . betreffend Mitteilung des Staatsministeriums über die Fehlbeträge der

Eisenbahnbetriebskasse für das Jahr 1919 und das 1 . Vierteljahr 1920 . (Anlage 54 .)
9. Bericht des Ausschusses 1 über die Anlage der Staatsregierung , betreffend Grundsätze für

Teuerungszuschüsse an Hinterbliebene von Angestellten usw . (Anlage 50 .)
10 . Bericht des Ausschusses 1 (Petitionsausschuß ) über die Eingabe der Holzwärter im Landesteil

Oldenburg um Verleihung der Zivilstaatsdienereigenschaft.
11 . Bericht des Ausschusses 1 zu der Eingabe des Eigners Hermann Abeln  in Dwergte b . Molbergen

um die Bewilligung des Weidens einer kleinen Herde Heidschnucken in den staatlichen Forsten.
Ctenogr. Berichte. II. Landtag, 6. Versammlung. 16
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12. Bericht des Ausschusses1 über die Eingabe des Vereins Oldenburgischer Staatsförster, betreffs
Zurückzahlungvon Gebühren für Benutzung des Fernsprechers.

13. Bericht des Ausschusses1, betreffend Neuregelung der Gehaltsverhältnisse der Direktoren d«
landw. Winterschulen. (Anlage 39.)

14. Bericht des ersten Ausschusses über die Eingabe des Dienstmannes Chr. Reis.
15. Bericht des Ausschusses1 über die Eingabe des Turnlehrers am Gymnasium in Eutin Ad. Braus»

betreffend Regelung seiner Gehalts- und Anstellungsverhältnisse.
16. Berichr des Ausschusses1 zu Anlage 59 des Staatsministeriums.
17. Bericht des Ausschusses1 zu der Eingabe des Hauptlehrersa. D. C. Wriedt in Eutin, betresst

bessere Einstufung bezw. Pensiousberecknung.
18. Bericht des Ausschusses2 über die Eingabe von Grundeigentümern der Gemeinde Sillenstkd,

betreffend Erlaß gesetzlicher Bestimmungen zur Entschädigung von Grundeigentümern wegen Grund
Wasserentziehung.

19. Bericht des Finanzausschusses über die Vorlage des Staatsministeriums, betreffend den ErW
von Bildern aus der Großherzoglichen Galerie. (Anlage 21.)

20. Bericht des Ausschusses3, betreffend Aufnahme einer Anleihe zu Lasten des Wangerooger Kn-
taxfonds. (Anlage 60.)

21. Bericht des Ausschusses3 über die Anlage 58, betreffend nachträgliche Bewilligung von 400vlllL
für die Unterhaltung der Strandmauer zu Dangast zu Z 88 des Voranschlags für 1921. !

22. Bericht des Ausschusses3 (Finanzausschuß) zu der Eingabe des Oldenburger Philologenvereins. !
23. Bericht des Ausschusses3 über die Anlage 11. betreffend die Gewährung von Zuschüssen zu de«^

Kosten eines Zuwässerungskanals an die Stedinger Sielacht und zu den Kosten eines Nivellement?
an die Stedinger und die Schlüter Sielacht aus dem Weserfonds.

24. Bericht des Ausschusses3 (Finanzausschuß) über die Eingabe des Gemeindevorstandes FM- f
Warden(Amt Jever).

25. Bericht des Ausschusses1 über den Bericht der Geschäftsführung und des VermögensbestM
der Staatlichen Kreditanstalt des Herzogtums Oldenburg. (Anlage 57.)

26. Bericht des Ausschusses1 über die Eingabe des Zollassistenten Voigt  in Bremen, betresst
Freigabe seiner Wohnung.

27. Bericht des Ausschusses1 (Petitionsausschuß) zu den auf das Forstbetriebsjahr1. Juli 192Ü/A
sich erstreckenden Uebersichten über die Erträge der Staatsforsten des Landesteils Oldenburg.
(Anlage 51.)

28. Bericht des Ausschusses1 über die Eingabe des Oldenburger Schützenbundes.
29. Bericht des Ausschusses1 über die Anlage 10, betr. Hergabe von Darlehn für Genossenschaste«. '
30. Bericht des Ausschusses1 über die Eingabe des Schüßlerbundes, Vereinigung Deutscher Bich- ^

Mischer Vereine, Sitz Oldenburgi. O.
31. Bericht des Ausschusses1 zu der Eingabe des Hauptlehrersa. D. Oehlmann,  betreffend Höhe»

Eingruppierung.
32. Bericht des Ausschusses1 zur Eingabe des Verbandes landwirtschaftlicherKleinbetriebee. V,

Sitz Bockhorn, betrifft Bitte an den Landtag, den Waggonmangel zu beheben, um die Beschaff»»;
von Künstdünger zu ermöglichen.

33. Bericht des Ausschusses3 (Finanzausschuß) über den Voranschlag der Einnahmen und Ausgabe»
der Staatsgutskapitalienkasse des Landesteils Oldenburg für das Jahr 1922 (1. April 1922D
nebst Nebenanlage über das Rechnungsergebnis für 1920 im einzelnen und über den Ber-
mögensbestand.

34. Bericht des Ausschusses1 zu der Eingabe des Eigners B . H. Drees  aus Liener bei Linder».

Vorsitzender : Präsident Schröder.

Der Landtag ist mit den Ueberweisungen einverstande».
Es ist sodann eingegangen die Vorlage 80 der Sta^
regierung, betr. den Gesetzentwurf für den Landesteil LnM
betr. die Erhebung einer Abgabe zwecks Förderung
Wohnungsbaus. Ich schlage vor, die Vorlage dem
schuß3 zu überweisen. Ferner ist eingegangen die^l'
läge 81 der Staatsregierung, betr. Aenderung des GeD
für den Landesteil Oldenburg, betr. die Erhebunĝ
Steuer zur Förderung des Wohnungsbaus. Es HM"

Am Negierungstische: MinisterpräsidentTantzen,
Staatsminister Meyer,  OberregierungsratWeber,  Ober¬
regierungsrat Zeidler.

Präsident : Ich eröffne die Sitzung und bitte den
Herrn Schriftführer, das Protokoll der letzten Sitzung zu
verlesen. (Abg. Bartels  verliest das Protokoll.) Sind
Einwendungen gegen das Protokoll zu erheben? Das ist
nicht der Fall, dann ist es genehmigt. Ich bitte sodann
Herrn Nieberg,  die Eingänge mitzuteilen. — Geschieht. —
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M um eine Nachfuge zur Anlage 63. Die Vorlage ist
ebenfalls dem Ausschuß3 zu überweisen. — Es ist sodann
eiuaeqangen eine Nachweisung der steuerlichen Belastung der
Gemeinden. Diese Nachweisung ist als Vorlage an den
Landtag gekommen und wird Ihnen gedruckt zugehen. Wenn
keine besonderen Anträge aus dem Landtage herauskommen,
nehme ich an, daß die heutige Mitteilung genügt, indem ich
Meile, daß in der Vorlage gesagt ist, daß die Regierung
-ur Zeit von einer Nachweisung absieht, weil keine Unter¬
lagen in der Einkommensteuer vorhanden sind. Sobald
aeregelte Zustände wieder da sind, wird die Nachweisung
wieder aufgestellt werden. Es ist also kein Gegenstand der
Verhandlung. Ich nehme an, daß der Landtag so davon
Kenntnis nimmt und die Vorlage für erledigt erklärt. —
Sodann ist die Vorlage 83 eingegangen, betr. den Entwurf
eines Gesetzes für den Freistaat Oldenburg, betr. Aufhebung
der Standesvorrechte des grobherzoglichen Hauses. Ich
schlage vor, die Vorlage dem Ausschuß2 zu überweisen. —
Schließlich ist eingegangen die Vorlage 84, betr. Entwurf
eines Gesetzes für den Freistaat Oldenburg, betr. Auslösung
der Fideikommisse. Ich schlage vor, auch diese dem Aus¬
schuß2 zu überweisen. Sodann wird mir überreicht ein
selbständiger Antrag des Abg. Dörr folgenden Wortlauts:

Der Landtag wolle beschließen:
Die Staatsregierung wird ersucht, beim Reiche
dahin zu wirken, daß die Verordnung über die
schiedsgerichtliche Erhöhung von Preisen bei der
Lieferung von elektrischer Arbeit, Gas und Lei¬
tungswasser vom 1. 2. 1919 dahin geändert und
ergänzt wird, daß auch den Interessen der Ab¬
nehmer in gerechter Weise Rechnung getragen wird.

Diese Angelegenheitwürde eigentlich dem Ausschuß2 zu
überweisen sein. Da aber der Antragsteller dem Ausschuß3
angehört, schlage ich im Einvernehmen mit dem Ausschuß2
bor, den Antrag dem Ausschuß3 zu überweisen. Der
Landtag ist damit einverstanden. — Es ist weiter einge-
Mgen eine Eingabe des Verbandes der oldenburgischen
Nordseebäder, um Unterstützung des Verbandes. Diese Ein¬
gabe wird dem Ausschuß3 zu überweisen sein. Der Land¬
tag ist damit einverstanden. — Wir treten nunmehr in die
Tagesordnung ein.

1. Gegenstand ist der
Bericht des Ausschusses1 zu dem Entwurf des Ge¬

setzes für den Freistaat Oldenburg, betr. Aeuderung des
Huiidesteuergesetzes vom 30. März 1911. 2. Lesung.

Der Ausschuß beantragt:
Der Landtag wolle dem Gesetzentwurf, wie er aus
der ersten Lesung hervorgegangen ist, auch in der
zweiten Lesung und im ganzen seine verfassungs¬
mäßige Zustimmung geben.

8ir stimmen sofort ab. Ich bitte die Abgeordneten, die
dm Antrag annehmen wollen, sich zu erheben. — Geschieht. —

Antrag ist angenommen.
2. Gegenstand ist der

. . Bmcht  des Ausschusses1 zu dem.Entwurf eines Ge-
M sür den Freistaat Oldenburg, betr. Aeuderung. des
Gesetzes vom 15. April 1920, betr. Abänderung der Be¬

stimmungen der Art. 21—27 des revidierten Zivilstaats-
dienergesetzes vom 28. März 1867. 1. Lesung.

Der Ausschuß stellt 2 Anträge. Antrag 1 lautet:
Annahme der Art. 1—5 des Gesetzentwurfs mit der
Berichtigung, in Art. 2 Zeile 9 des Entwurfs die
Ziffer römisch LI in römisch IL zu ändern.

Antrag 2:
Das Staatsministeriumwird ermächtigt, fernerhin
im Wege der Verordnung die im Art. 2 für das
Tagegeld und das Nachtgeld und im Art. 4 für Fuß¬
reisen und für Dienstreisen mittels Fahrrades ein¬
gesetzten Beträge durch diejenigen zu ersetzen, die
künftig dafür im Reiche eingestellt werden.

Ich eröffne die Beratung zu diesen beiden Anträgen. Das
Wort hat Herr Abg. Behlen.

Abg. Behlen : In Vertretung des Berichterstatters,
der nicht anwesend ist, möchte ich ein paar Druckfehler
richtigstellcn. Zunächst muß im Entwurf, wie auch im An¬
träge 1 bemerk:, im Art. 9 auf der 9. Zeile die Zahl LI
geändert werden in IL . Dann ist ein Druckfehler im
Bericht. Da he-ßt es auf der ersten Seite in der Mitte
unter Nachtgelder: „IL usw. — 42 Mark". Diese Zahl
muß geändert werden in 32. Dann muß es heißen auf der
zweiten Seite in der dritten Reihe von unten des letzten
Absatzes statt „gesetz": „gesetzlich". Im übrigen kann auf
den Bericht verwiesen werden.

Präsident : Ich eröffne die Beratung zum Art. 2—5.
Gleichzeitig auch zum Anträge2, den ich vorhin verlesen
habe. Das Wort wird nicht verlangt? Ich schließe die
Beratung. Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte die
Abgeordneten, die die Anträge1 und 2 annehmen wollen,
sich zu erheben. — Geschieht. — Die Anträge sind ange¬
nommen. Anträge zur zweiten Lesung erbitte ich bis Don¬
nerstag, 16. d. Mts., abends 7 Uhr.

3- Gegenstand ist der
Bericht des Finanzausschusses über den Entwurf eines

Gesetzes für den Landesteil Oldenburg, betr. Erhöhung der
Jagdtartenabgabe. 1. Lesung.

Ein Teil des Ausschusses beantragt:
Annahme des Gesetzentwurfs unter Ersetzung der
Zahlen 90, 18, 180 und 36 durch die Zahlen 150,
30, 600 und 120.

Ein anderer Teil beantragt im Anträge 2:
Annahme des Gesetzentwurfs unter Ersetzung der
Zahlen 180 und 36 durch 600 und 120.

Ich eröffne die Beratung über beide Anträge des Ausschusses
und über den Gesetzentwurf. Das Wort hat Herr Abg.
Schmidt.

Abg. Schmidt : Meine Dame und meine Herren!
Der Finanzausschuß ist bei dem Versuch, die Einnahme¬
quellen reichlicher fließen zu lassen, zu dem Vorschläge ge¬
kommen, die Jagdkartenabgaben zu erhöhen. Die bisherige
Abgabe beträgt für die Jahreskarte 15 ^ und für die
Tageskarte3 Für Ausländer gilt das Doppelte der
Beträge, also 30 ^ und 6 Der Ausschuß ist sich
einig darin, daß diese Beträge für Ausländer ganz bedeutend
erhöht werden müssen, weit über das Maß hinaus, was

16*
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die Regierung vorschlägt. Die Regierung macht den Vor¬
schlag, allgemein  die Beträge auf das kfache zu erhöhen.
Wie gesagt, ist der Ausschuß einstimmig der Meinung, daß
die Beträge für Ausländer auf das 20fache erhöht werden
müssen. Geteilter Meinung ist der Ausschuß darin, wie
hoch für Inländer die Abgaben zu bemessen sind.

Ein Teil des Ausschusses schlägt vor, das lOfache zu
nehmen, also 150 für die Jahreskarte und 30 ^ für
die Tageskarte. Ein anderer Teil des Ansschusses glaubt,
daß mit dem kfachen, was die Regierung auch vorschlägt,
das richtige Maß getroffen ist. Ich gestatte mir, als Mit¬
glied dieses Teiles des Ausschusses zu befürworten, es bei
dem Kfachen zu lassen, denn es liegt die Gefahr vor, daß,
wenn die Jagdkartengebühr über die Maßen erhöht wird,
noch weniger Jagdkarten gelöst werden, und daß die Jagd
ohne Jagdkarten ausgeübt wird, also den Einnahmen des
Staates ein Vorteil nicht erwächst. Man würde bei über¬
mäßiger Erhöhung die Henne totschlagen, die Eier legen soll.

Wenn der andere Teil des Ausschusses sagt, daß min¬
destens das lOfache genommen werden muß, der Geldent¬
wertung entsprechend, so verweise ich darauf, daß mit dem
lOfachen der Geldentwertung noch längst nicht entsprochen
ist und die Beträge noch bedeutend höher gesetzt werden
müßten. Ich verweise ferner darauf, daß die Gebühr in
Preußen unverhältnismäßig viel niedriger ist als hier.
Preußen nimmt heute nur für die Jahreskarte 45
Und dann noch eins, meine Dame und meine Herren,
Preußen kennt die Schußwaffensteuer, die ja auch bedeutende
Beträge fordert, nicht. Darum bitte ich, für den Antrag2
zu stimmen.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Fröhle.
Abg. Fröhle : Meine Dame und meine Herren! Ich

habe den Bericht durchgelesen und komme zu dem Schluffe,
daß ich nicht für den Antrag 1 stimmen kann, denn An¬
trag 1 geht meines Erachtens zu weit. Antrag 1 trifft
meines Erachtens auch nicht das Richtige, denn wenn dieser
Antrag angenommen wird, dann werden weniger Jagdkarten
gelöst werden. Mit dem Anträge1 trifft man auch deshalb
nicht das Richtige, weil, wenn die Karte so besteuert wird,
doch nur der ehrlicke Mann getroffen wird. Der ehrliche
Mann muß erst die Jagdkarte bezahlen, dann muß er seinen
Waffensteuerscheinbezahlen, was viele andere einfach nicht
tun. Ja , meine Herren, Sie lachen, es ist tatsächlich so,
es ist bestimmt so. Gehen Sie einmal hin und erkundigen
sich, wieviel Jagdkarten eingelöst sind. Ein Landmann, der
ein paar Tage auf Jagd geht, ist verpflichtet, einen Jagd¬
schein zu lösen und muß auch diesen hohen Preis zahlen.
Außerdem darf gesagt werden, daß wir mit Preußen Schritt
halten wollen. Herr Schmidt  bat schon darauf hinge¬
wiesen, daß in Preußen ohne Waffensteuer die Jagdkarten¬
gebühr niedriger ist. Wir würden das Richtige treffen, wenn
wir das kfache nehmen und dann noch die Waffensteuer
dabei. Das ist vollständig genug für die paar Hasen, die
gewöhnlich geschossen werden. In Wirklichkeit wird es
darauf hinausgehen, wenn Antrag 1 angenommen werden
sollte, daß weniger Jagdkarten gelöst werden; der ehrliche
Mann löst die Karte und die andern jagen ohne Karte.
Das will doch jedenfalls der Gesetzgeber verhindern. Grund¬

sätzlich kann ich mich nicht mit dem Anträge 1 befreund
und stimme für den Antrag 2.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Hollnian,
Abg. Hollmann : Meine Dame und meine Herr^

Nachdem von zwei Seiten gegen den Antrag 1 gespich,
ist, kann ich nicht unterlassen, doch diesen Antrag zu befür¬
worten. Herr Abg. Schmidt,  glaube ich, hat mehrt»
Antrag befürwortet als gegen ihn gesprochen, wenn ersm>
die Erhöhung auf 150 ^ entspricht noch nicht der GA !
entwertung. Damit hat er mehr für Antrag 1 als zog» ^
ihn gesprochen. Die Ansicht des Herrn Fröhle  will ichl
mir nicht zu eigen machen, daß nur wenig Karten s
werden. Wie es im Münsterlande aussieht mit der Kartkn-
lösung, das weiß ich allerdings nicht, aber das wollen im
nicht verallgemeinern. Ich will darauf Hinweisen, NW
gesagt wird, daß die Erhöhung von 150 ^ nicht der Geld¬
entwertung entspricht, dann kann man noch einen ander»
Maßstab anlegen. Legen Sie den Wertmaßstab eines Hase,
an, wie er früher und jetzt ist. Dann würden wir noch
auf ein Mehrfaches von 150 ^ kommen. Ich will ferm
darauf Hinweisen, daß diese Gebühr von 150 ^ für di!
Jahr ein Bruchteil von dem ist. was die Jäger überhatzl
ausgeben müssen. Vergleichen Sie die hohen Pachten, so
werden Sie es begreiflich finden, daß man von ihnen noch
diese Gebühr von 150 ^ nehmen kann. Man kann nicht
verstehen, daß man für eine so geringe Gebühr die Jagd¬
erlaubnis gibt. Hier ist eine Quelle, dem Staat Einnah«
zu verschaffen, und ich fürchte nicht, daß dadurch erreicht
wird, daß weniger Karten gelöst werden, und wenn seiten!
einiger Leute Karten nicht gelöst werden und sie könne»
dann nicht auf die Jagd gehen, so ist das um so besser.
(Zuruf Fröhle:  Sie gehen dann so auf die Jagd!) Da!
mag im Münsterlande so sein.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Zimmermam.
Abg. Zimmermann : Meine Dame und meine Herren!

Gestatten Sie mir wenige Worte. Meines Erachtens könnt!
es die Bevölkerung nicht verstehen, wenn wir heute bei dir
Geldentwertung nur das kfache einer Gebühr erheben wür¬
den gegenüber der Friedenszeit. Das lOfache für ein»
derartigen Luxus ist meines Erachtens das mindeste. Hm
Hollmann  hat mit Recht auf die Sätze für Jagdpach!»
hingewiesen. Es sind Jagdgebiete verpachtet pro Hektar jir
20—25 Pfennig. Wer sich den Luxus erlauben kann, Ml
die Jagd zu gehen, wird nicht danach fragen, ob er da!
kfache zu zahlen hat oder das lOfache. So schlimm ist<»
nicht, wie Herr Schmidt  es ausgeführt hat. Die Ägi
kann man Unberechtigten auch noch unterbinden und sie wird
auch unterbunden, das hat die Vergangenheit in dieser Be¬
ziehung gelehrt. Ich möchte bitten, Antrag 1 anzuneh«
welcher das lOfache in Vorschlag bringt. Das ist de»
Mindeste, was wir fordern müssen.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Fröhle.
Abg. Fröhle : Meine Dame und meine Herren! Anis

nicht die Worte des Herrn Holl mann  haben mich über¬
zeugen können, und die Worte des Herrn ZimmerM"»
erst recht nicht, denn ich glaube, daß er kein Urteil abgeb!»



95

kE weil er nicht Jäger ist . (Heiterkeit .) Nicht jeder der
auf die Jagd geht treibt Luxus . (Zuruf : Liebhaberei .) Das
ist nickt ganz richtig , denn eS wird auch Raubwild geschossen.
Man darf aber nicht zur Jagd auf Raubwild gehen , wenn
man keine Jagdkarte hat . Wenn ich damals gewußt hätte,
daß es mit der Waffenstcuer so gehen würde , wie es in
Wirklichkeit geht , dann wäre ich damals auch gegen die
Mffensteuer gewesen . Was dabei herauskommt , ist wirklich

. aan minimal ! Wir haben geglaubt durch die Waffensteuer
! auch die Jagd schonen zu können , indem jeder , der ein Ge-
! aichr hatte , auch Steuern zahlen müßte ; das ist aber nur
! ^ einem Teil erreicht . Ich möchte deshalb bitten , dem
! Antrag 2 zuzustimmen.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg . Hug.

Mg. Hug : Ich bin bei denen, die für den Antrag 2
stimmen wollen . Und ich sage Ihnen , man kann so und
lam auch anders stimmen , ohne daß man sich etwas ver¬
gibt. Es ist richtig , es tut den Jagdliebhabern nicht weh,
wenn sie das lOfache zahlen müssen , es nützt aber der
Staatskasse auch nicht viel , wenn sie das lOfache bekommt.
Bas mich veranlaßt hat , auf diesem Anträge stehen zu
bleiben, ist gerade die Begründung von Herrn Hollmann.
Er will eine Präjudiz schaffen . Wir sollen aus der Jagd-
lartensteuer viel Geld erwarten , damit die Besteuerung des
Grund und Bodens nicht so scharf sein braucht . Er sagt:
den Grund und Boden wollt Ihr hoch besteuern , aber
Zagdkartengebühren wollt Ihr nicht . Nachher wird er sagen,
Ihr könnt aus den Jagdkartengebühren eine so große
Summe erhalten , also nehmt nicht so viel Grund - und Ge-
bäudestener von uns . Das mache ich nicht mit . Ein an¬
derer Grund ist für mich , daß solche Gelegenheitsgesetze und
Gelegenheitssteucrn nichts bringen als Acrger und Verdruß.
Die Erwartungen werden getäuscht . Die Hinterziehung
großqezogen. Das beste Beispiel dafür ist die Steuer für
die Jagdgewehre . Ich glaube , daß nirgend mehr gemogelt
wird, als bei der Jagdgewehrsteuer.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg . Behlen.

Abg. Behlen : Meine Dame und meine Herren!
Setzen Sie die Steuer nicht zu hoch , dann wird sie das
nicht bringen , was wir von ihr erwarten . Es wird mit
ihr genau so gehen , wie mit der Waffensteuer . Ich erinnere
mich der Worte , die der Herr Finanzminister damals ge¬
sprochen hat , er hat gesagt : Setzen Sie die Steuer nicht
W Hoch, sonst werden Sic eine Enttäuschung erleben . Das¬
selbe wird auch hier der Fall sein . Ich möchte aber gegen
Herrn Zimmermann noch einige Worte sagen . Ich trete
em für den Antrag 2 und gerade darum , weil bei uns die
politischen Freunde des Herrn Zimmermann  Jäger sind
nnd gerade weil die am meisten unter einer zu hohen Jagd-
Mengehühr leiden müssen und weil die am meisten schimpfen
wurden. (Zuruf U .S . : Haben Sie ein weites Herz .)

. . .. Das Wort ist nicht weiter verlangt ? Ich
Wiche die Beratung . Wir kommen zur Abstimmung und
^ Wächst über den weitgehendsten Antrag 1 . Ich bitte
w Abgeordneten , die diesen Antrag annehmen wollen , sich

s erheben. — Geschieht . — Der Antrag ist abgelehnt . Ich

bitte nun die Abgeordneten , die den Antrag 2 annehmen
wollen , sich zu erheben . — Geschieht . — Der Antrag ist
angenommen . Anträge zur zweiten Lesung erbitte ich bis
Donnerstag , abends 7 Uhr.

4 . Gegenstand der Tagesordnung ist

Bericht des Ausschusses3 zur Anlage 64 , betreffend
Notstandsmaßnahmen zur Unterstützungvon Kleinrentnern.
1 . Lesung.

Der Ausschuß stellt verschiedene Anträge:
Antrag 1:

Der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß im Falle der Erhöhung der Reichsmittel die für
1922 zum Voranschlag des Landesteils Oldenburg
zu Z 335 l > des Landesteils Lübeck zu Z 86 d und
des Landesteils Birkenfeld zu Z 85 a, einzustellenden
Mittel entsprechend überschritten werden.

Zum tz 1 des Gesetzentwurfs stellt der Ausschuß folgende
Anträge:

Antrag 2:
Annahme des § 1 Absatz 1 mit der Aenderung , daß
an Stelle der Worte „ 1 . August 1914 " gesetzt wird:
„1 . Januar 1919 " .

Der Ausschuß stellt Antrag 3:

Annahme des 8 1 Absatz 2 mit der Aenderung , daß
an Stelle der Worte „ die Amts - und Landesver¬
bände " gesetzt werde : „ Die Amts - , Bürgermeisterei¬
oder Landesverbände " .

Einem Bedürfnis entsprechend stellt ferner der Aus¬
schuß Antrag 4:

Dem Z 1 ist als 5 . Absatz folgender nachzufügen:
„Für Flüchtlinge kann das Ministerium der sozialen
Fürsorge Ausnahmen von den vorstehenden Bestim¬
mungen zulassen " .

Ich eröffne zunächst die Beratung zu den Anträgen , soweit sie
sich auf den 8 1 beziehen , den Anträgen 2 — 4 und zu dem Ge¬
setzentwurf im allgemeinen . Das Wort hat der Bericht¬
erstatter , Herr Abg . Albers.

Abg . Albers : Zunächst eineAenderung des Antrages 4.
Namens des Ausschusses beantrage ich , diesen Antrag 4 zu
ergänzen dahin , daß ihm ein Satz nachgefügt wird folgenden
Wortlauts : Annahme des 8 1 mit den aus vorstehenden
Beschlüssen sich ergebenden Aenderungcn . Im übrigen zu
dem Gesetzentwurf einige kurze Bemerkungen . Die Auswir¬
kung dieses Gesetzes ist eine nicht all zu große . Ich möchte
sagen , daß in den Kreisen der Beteiligten über das , was
aus diesem Gesetz entspringt , eine gewisse Enttäuschung ent¬
standen ist . Wenn Sie sich in dem Bericht den Teil an-
sehen , der genau angibt , um welche Leistungen es sich han¬
delt , dann wird das bestätigt . Ich will kurz noch einmal
wiederholen : Mindestgrenze aus eigenem Vermögen 600 ^ ,
und höchstens 3000 ^ jährliche - Einkommen . Es müssen
in der Gemeinde ansässige bedürftige Kleinrentner sein , die
mindestens 60 Jahre alt sind . Zudem muß das Vermögen
der zu unterstützenden Rentner mit herangezogen werden,
entweder zu Lebzeiten oder nach dem Tode . Den innerhalb
dieses Rahmens fallenden Rentnern soll das Einkommen
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auf jährlich 3000 ^ gebracht werden. Meine Dame und
meine Herren, da sehen Sie , daß die Leistungen, die von
diesem Gesetze ausgehen, nicht allzu große sind. Es besteht
allerdings die Aussicht, und zwar nach den Mitteilungen
des Negierungsvertretersim Ausschuß, daß der Betrag, der
zunächst für das Halbjahr Oktober-März 1921/22 zur Ver¬
fügung gestellt worden ist, erhöht wird, nicht nur erneuert
wird, sondern verdoppelt werden wird. Würde das der
Fall werden, würden automatisch die Leistungen für die
Kleinrentner aus diesem Gesetz steigen. Damit würde die
Hilfe eine etwas größere werden. Im Bericht ist vorgesehen,
und zwar in einem besonderen Anträge, daß, wenn diese
Reichsmittel erhöbt werden, dann auch der Staat Oldenburg
berechtigt sein soll, entsprechend die hier bereitgestellten
Mittel zu überschreiten. Es wird damit automatisch die
Hilfe für die Kleinrentner sich erhöhen. Das Verhältnis
der Leistungen ist jetzt so, daß Länder und Gemeinden das
Doppelte dessen aufzubringen haben, was aus Zuschüssen
des Reichs beansprucht wirtn Das Verhältnis ist also
Vs : V»- Im Reichsrat ist die Meinung dahin gegangen,
daß man die Kosten teilen müßte zu gleichen Teilen, daß
das Reich 50"/o und ebenso Länder und Gemeinden 50°/o
tragen sollten. Jedenfalls glaube ich, daß es richtig ist, zu
betonen, daß an sich die Maßnahmen zu Gunsten der Klein¬
rentner auszngchen haben vom Reich, daß es grundsätzlich
Sache des Reichs bleibt, hier die notwendigen Maßnahmen
zu treffen. Es wird im Bericht dann weiter ausgeführt,
welche Richtlinien im übrigen vom Reichsarbeitsministerer¬
lassen sind, innerhalb der die Fürsorge stattzufinden hat.
Oldenburg ist bis an die Grenze dieser Richtlinien gegangen.
Es niuß festgestellt werden, daß Oldenburg eine verhältnis¬
mäßig günstige Regelung getroffen hat, indem es einmal die
Richtlinien hat Gesetz werden lassen im Gegensatz zu Preu¬
ßen, wo diese Angelegenheit eine Selbstverwaltungsan-
gelegenhcit bleibt und die Gemeinden nicht verpflichtet sind,
diese Maßnahmen anzuwenden, während die oldenburgischeu
Gemeinden auf Grund dieses Gesetzes verpflichtet sein
werden, die sich daraus ergebenden Maßnahmen zu treffen.
Im übrigen haben wir das Lebensalter verhältnismäßig
niedrig gesetzt im Verhältnis zu andern Ländern. Ebenso
haben wir den Zeitpunkt des Beginns sehr günstig gewählt
und zwar durch den Beschluß, der im Ausschuß gefaßt
worden ist, daß dieser Zeitpunkt günstiger liegen soll, als
er im Gesetz festgelegt war. Grundsätzlich, meine Dame
und meine Herren, bleibt die Anwendung der Richtlinien,
die Ausführung des Gesetzes Sache der Gemeinden. Den
Gemeinden bleibt es überlassen, in welcher Weise sie den
Rentnern innerhalb dieser Richtlinien Hilfe gewähren wollen.
Insbesondere auch steht es Ihnen frei, in welcher Weise sie
helfen wollen. Es braucht nicht etwa von den Rentnern
befürchtet zu werden, daß nur die Mittel für Zuschüsse zu
Leibrentenverträgen angewcndet werden, sondern ausdrücklich
ist vorgesehen, daß die Gemeinden vollste Freiheit haben in
Bezug auf die Auswahl der Maßnahmen, die sie zu Gunsten
der Rentner treffen wollen. Allerdings muß gesagt werden,
daß die Einrichtung der Leibrentenzuschüffe eine sehr vor¬
teilhafte ist, und daß auch die Regierung und der Landtag
der Auffassung sind, daß möglichst auch von seiten der
Rentner von dieser Einrichtung der Zuschüsse zu Leibrenten

Gebrauch gemacht werden sollte. Meine Dame und nuis?
Herren, was den Umfang der Unterstützten angeht, so h^
ich eine Nachweisung der Regierung vor mir, aus der̂
vorgeht, welche Zahl von Rentnern in den einzelnen K.
meinden zu unterstützen ist. Ich betone dabei, daß
Nachweisung nach den Angaben der Regierung nur lüst
Haft ist. Sie kann auch nicht genau sein. Es geht̂
daraus hervor, daß die Zahl der im Oldenburger Lande z,
Unterstützenden auch innerhalb der vorgetragenen Richtlinie,
etwa insgesamt, wenn man die drei Landesteile zusamnU-
nimmt, 2160 beträgt. Auf Oldenburg entfallen 1650, «j
Lübeck 480, auf Birkenfeld nach dieser Nachweisung nurH,
Ich will davon absehen, über die Zahlen der einzelnen Ge¬
meinden zu sprechen, ich will aber sagen, daß die ZW!
Oldenburg die größte Zahl aufweist, die Zahl 346, inner¬
halb der Grenze 600—3000 Interessant ist, dah j,
Jever 109 Rentner vorhanden sind, die ein Einkommen»
unter 1000 also 600—1000 haben. Meine D«
und meine Herren, der Landtag, insbesondere der AnW
hat sich befleißigt, diese Vorlage möglichst rasch herMp
bringen, weil gerade den Kreisen der Rentner damit ged«
sein muß, daß ihnen möglichst bald die Segnungen ml
diesem Gesetz zu gute kommen. Die Regierung hat eilst
daß alles vorbereitet sei, um sofort nach Beschlußfassung
über dieses Gesetz die Anwendung eintreten zu lassen. An;
steht noch die Frage der Ausführungsbestimmungen. U
nehme an, daß diese vorbereitet sind, und daß es da
Wunsche des Landtages entspricht, daß diese dem Landst
bekanntgegeben werden. Ich glaube, im Sinne des Land¬
tages zu sprechen, wenn ich dem Wunsche Ausdruck geh,
daß das Gesetz sowohl als die AusführungsbestinnnmiP
in möglichst humaner Weise und zweckentsprechend anp
wendet werden in dem leider nur engen Rahmen, der v,
Gesetz vorgezeichnet ist. Im übrigen darf ich sagen, deŝ
das, was wir heute machen, nach meinem Gefühl nur elmt
ist, was sozusagen den ersten Schritt von Maßnahmen dar»
stellt, die wahrscheinlich erweitert werden müssen. Ich meint
daß das letzte Wort in dieser Sache noch nicht gesprchi,
sein wird. Wenn Sie überlegen, wie die Geldentweriuii; '
fortschreitet und alles im Preise steigt, dann ist es Pst
der Allgemeinheit, unter allen Umständen denen zu liest
die gerade durch den Krieg am meisten gelitten haben.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Nieberg.
Abg. Nieberg : Meine Dame und meine Herm!

Wir begrüßen die Vorlage, weil wir in ihr den eist
Schritt sehen, die Not der Kleinrentner von staatlicher Eck
zu lindern. Ueber das Elend, welches in diesen Krest
die den Vorteil von dem Gesetz haben sollen, herrscht, bist
in diesem Hause nichts gesagt zu werden. Ich möchtem >
doch einige Zahlen nennen. Das DurchschnittseinkomiB'
der Kleinrentner in Deutschland wird für das Jahr M
auf 1400 ^ geschätzt. Es gibt in Oldenburg migeD
800 mit einem Einkommen von unter 2000 undM
mit einem Einkommen von unter 1000 Diese ZW
sprechen für sich selbst, so daß es sich erübrigt, zu ist
noch ein Wort zu sagen. Das Reich hat bekanntlichI"'
Unterstützung der Kleinrentner einen Betrag von 100
Mark zur Verfügung gestellt. Mit den Zuschüsse» °

!
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Naates und der Gemeinden hofft man in Oldenburg so
pj. zu kommen, alle Kleinrentner, die heute über ein

Einkommen von 600 ^ bis unter 3000 ^ verfügen, auf
MO^ bringen zu können. Nun hat aber in der letzten
I.j, die Geldentwertung und die dadurch bedingte Teuerung
tür alle Artikel des täglichen Lebens eine derartige Steigerung
elfabren, daß man sagen muß, daß zwar mit diesen 3000 ^
dm Kleinrentnern eine wesentliche Unterstützung zuteil wird,

! «der daß diese Unterstützung leider auch heute noch nicht
, Mt , um den Kleinrentner vor Hunger schützen zu können.
! Darum dürfen wir hoffen, daß von seiten des Reiches den
' Verhältnissen Rechnung getragen wird , erheblich größere
! Beträge zur Verfügung gestellt werden. Dann wird es

durch eine entsprechende Erhöhung des Staatszuschusses und
dks Zuschusses der Gemeinden, wie im Anträge 1 vorge-
Wagen, möglich sein, weit über den Betrag von 3000 ^
binauszugehen. Mit diesen Zuschüssen des Staats und der
Gemeinden will man alle diejenigen Kleinrentner unterstützen,
die das 60. Lebensjahr überschritten haben. Es ist zuzu¬
geben, daß man damit in Oldenburg zum Teil über das
Hinausgeht, was andere Länder getan haben, aber auch
unter den noch nicht das 60. Lebensjahr erreichten Rentnern
gibt es doch manche Not zu lindern, und ich darf dem
Wunsche Ausdruck geben, daß, wenn nach dieser Richtung
hin loyal verfahren wird, man unter Umständen auch denen,
die das 60. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, Unter¬
stützungen zuteil werden lassen kann. In der Begründung
zum Gesetz ist wiederholt das Gesetz herangezogen worden,
welches man im vorigen Jahre in Mecklenburg-Strelitz er¬
lassen hat. Das Oldenburger Gesetz geht in mancher Be¬
ziehung über dieses Gesetz hinaus, aber in einem Punkt,
meine Dame und meine Herren, scheint mir, soweit ich das
Gesetz von Mecklenburg kenne, die Regelung dort etwas
günstiger zu sein wie in Oldenburg. In Oldenburg be¬
kommt nur derjenige Rentner eine Unterstützung, der ein
eigenes Einkommen von 600 ^ hat. Wir haben uns im
Ausschuß über diese Beschränkung unterhalten, und es ist
zuzugeben, daß man mit Reichsmitteln nicht weitergehen
kann. Aber mir scheint das doch unbillig zu sein, daß der
Rentner, der ein Einkommen von 600 ^ hat, im Durch¬
schnitt 2400^ dazu erhalten soll, daß aber derjenige, der
diese 600^ nicht erreicht hat, keinen Pfennig erhalten soll
nach dieser Vorlage. Es wird gesagt, und darin liegt ja
theoretisch ein gewisser Grund: Derjenige, der nur über ein
Einkommen von unter 600 verfügt, konnte auch unter
normalen Verhältnissen mit diesem Einkommen nicht aus-
kvnimen, sie fallen daher nicht unter die Kleinrentner und
nicht unter dieses Gesetz. Theoretisch, sagte ich, meine Dame
"nd meine Herren, stimmt das, aber wenn man die Ver¬
hältnisse berücksichtigt, wie sie in Oldenburg liegen, so weiß
Wn, daß in Oldenburg ungefähr 100 vorhanden sind, die
dieses Einkommen nicht erreichen, und es ist bitter, diesen
sngrn zu müssen: Ihr bekommt nichts. Es ist ungeheuer
ditter, diese an die Armenkasse verweisen zu müssen. Da
Mme ich, daß sich noch ein Weg finden lassen muß, um
A ^ eicn, die am schwersten betroffen sind, zu helfen.
M mcichgmitteln ist es nicht möglich, aber es wäre zu
"beilegen, ob man nicht aus Staats - und Gemeindemittcln
M diese so sehr Notleidenden etwas tun kann, und ich muß

mir Vorbehalten, zur zweiten Lesung einen nach der Richtung
gehenden Antrag zu stellen. Das Gesetz sieht vor, daß die
Gemeinden darüber entscheiden sollen, wie sie den Klein¬
rentnern die Unterstützung zahlen wollen. Ich begrüße ganz
außerordentlich, daß jede Gemeinde also nach den Ver¬
hältnissen der Kleinrentner und den Verhältnissen, wie sie
in der betreffenden Gemeinde liegen, wählen kann. In der
einen Gemeinde wird die Regelung am besten durch Lcib-
rentenverträae, in der anderen durch Zuführung billiger
Lebensmittel geschehen, und ich möchte wünschen, daß den
Gemeinden weitgehendste Bewegungsfreiheit gelassen wird.
Wenn das der Fall ist, dann dürfen wir zuversichtlich hoffen,
daß das Gesetz, trotzdem es den Kleinrentnern nur wenig
gibt, doch dazu beitragen wird, manche große Not zu lindern.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. König.
Abg. König : Meine Dame und meine Herren! Seit

zwei Jahren beschäftigt man sich mit der Frage, die
steigende Not der Kleinrentner zu beheben. Geschehen ist
aber nichts. Und doch, wer die Not verneint, muß kein
Gefühl der Menschlichkeit in sich haben, gefühlslos und
untätig kann man dieser nicht gegenüberstehen. Die Not
zu schildern erübrigt sich, wenn man bedenkt, daß allein in
der Stadt Oldenburg über 1200 Kleinrentner sich befinden,
die von einer Einnahme von 600 bis 3000 ^ leben müssen.
Man denke an den strengen Winter, ungenügende Kleidung,
ungenügende Nahrung , dazu ungeheizte Wohnungen bei
10 bis 18 Grad Kälte. Ich kann der Regierung den
Vorwurf nicht ersparen, daß sie nicht schon früher Maß¬
nahmen getroffen hat, um die Not dieser Bedrängten in
dieser Zeit der steigenden Teuerung zu lindern. Doppelt
schwer wird die Not empfunden, wenn man die Prasserei
andererseits sieht. Rasche Hilfe ist notwendig. Wer rasch
hilft, Hilst doppelt. Der Staat hat mit Recht die Sozial¬
rentner , die Kriegshinterbliebenen und die Arbeitslosen
unterstützt, er sollte nicht die unverschuldet in Not geratenen
Kleinrentner vergessen. Auch sie haben im Kriege dem
Vaterlande zu helfen versucht, indem sie die letzten Groschen
für Kriegsanleihen hergaben. Auch früher haben sie, um
sich in allen Tagen eine gewisse Rente zu sichern, die
Staatspapiere gekauft. Sie sind in ihren Erwartungen
arg betrogen worden. Deutschland ist auf sozialem Gebiet
vorbildlich, kein Staat der Welt ist ihm auf diesem Gebiet
überlegen, aber, meine Dame und meine Herren, die Klein¬
rentner haben am wenigsten davon gemerkt. Vor dem
Kriege gehörten die meisten von ihnen zu den sogenannten
besser Situierten , die der Allgemeinheit, den Armen und
Bedürftigen nach Kräften beistandeu. Sie waren viel hilfs¬
bereiter und wohltätiger, als die neuen Neichen nach dem
Kriege es sind. Die Allgemeinheit weiß heute den Klein¬
rentnern dafür wenig Dank. Das beweist schlagend das
lange Warten auf staatliche Hilfe. Wie oft hat der Verband
der Kleinrentner seine Stimme um staatliche Hilfe erhoben,
und der Erfolg sind die vom Reich bewilligten 50 Millionen
und daneben die vom Staat und von den Gemeinden zu
zahlenden Zuschüsse. Ich kann auf Grund genauer Kenntnis
der Sachlage das nicht anders bezeichnen, als einen Tropfen
auf einen heißen Stein . Damit kann man die Not wirklich
nicht lindern, dazu gehören ganz andere Beträge. (Zuruf
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des Ministerpräsidenten : Steuern bewilligen .) Die in der
Vorlage vorgesehene Möglichkeit des Abschlusses der Leib-
rentenvcrträge will ich nicht kritisieren , obwohl bei den
Rentnern keine besondere Vorliebe für diese Versicherung
besteht . Ich finde mich damit ab . aber unter der Bedingung,
daß man den Gemeinden cs selbständig überläßt , zu be¬
stimmen , auf welche Art sie den Rentnern helfen wollen.
Wir wünschen keine bürokratische Bevormundung der Ge¬
meinden nach dieser Richtung . Die Gemeinden sollen so
Verfahren können , wie sie es für notwendig halten . Will
die Gemeinde durch Lieferung von Kartoffeln , Heizung oder
in bar unterstützen , so kann das in vielen Fällen tausendmal
besser geschehen, als durch geringe Erträge der Leibrenten»
Versicherung . Ich bitte die Regierung , auch den Begriff
„Bedürftigkeit " möglichst weitherzig auszulegen , denn das
haben die Kleinrentner verdient . Daß bei der Prüfung
der Notlage der Kleinrentner in erster Linie Kleinrentner
Mitwirken sollen , begrüße ich. Weiterhin bitte ich die Staats-
regierung , Ausfüsrungsbestimmungen zu diesem Gesetz noch
in dieser Session dem Landtage zugehen zu lassen . Einen
entsprechenden Antrag werde ich jetzt dem Herrn Präsidenten
überreichen.

Präsident : Herr Abg. Santc hat das Wort.
Abg . Kanter Meine Herren ! Nur ein paar Worte

möchte ich den Worten de- Herrn Abg . König hinzufügen.
Meine politischen Freunde erkennen ohne weiteres an , daß
die heutige Vorlage einen kleinen Schritt auf dem Wege
bedeutet , den notleidenden Kleinrentnern zu helfen . Es
kann auf Grund der Richtlinien , die vom Reich heraus¬
gegeben worden sind , nicht mehr getan werden , als die
Vorlage Vorsicht - Wir hoffen auch mit Herrn Abg . Nieberg,
daß die Gemeinden über die Vorlage hinaus auch für
diejenigen Rentner eintreten , die unter dem Einkommen von
600 ^ bleiben . Große Bedenken haben meine Freunde
gegen den § 4 der Vorlage , in dem es heißt:

Die Gewährung der Unterstützung ist davon ab¬
hängig , daß das Vermögen des zu unterstützenden Klein¬
rentners mit zur Bestreitung seines Lebensunterhalts in
einem Umfange herangezogen wird , der der Vermögens-
Höhe, dem Alter und den sonstigen Verhältnissen des zu
unterstützenden angemessen ist , insbesondere auch im Falle
des Todes aus dem Nachlaß eine entsprechende Rück¬
vergütung erfolgt.

Wir halten diese Bestimmung für eine außerordentliche
Härte und glauben , daß die Rcichsregierung doch prüfen
müßte , ob nicht bei einer Erhöhung der Unterstützungs¬
beträge , die zu erwarten steht , das Reich von dieser Be¬
stimmung Abstand nehmen sollte . Ich möchte deshalb
namens meiner Fraktion an die Staatsregierung die Bitte
richten , den Vertreter in Berlin dahin zu instruieren , daß
bei neuen Verhandlungen , die vermutlich am 1 . April be¬
ginnen werden , es der Rcichsregierung nahegelegt wird,
von dieser für die Kleinrentner außerordentlich harten Be¬
stimmung Abstand zu nehmen . Die Forderung der Rück¬
erstattung der Unterstützungen , das ist eine Härte , die kein
Kleinrentner verstehen wird . Ich bitte namens meiner
politischen Freunde , weiter zu prüfen , ob diese Bestimmung
nicht wenigstens für den Landesteil Oldenburg außer Kraft

gesetzt werden kann derart , daß der oldcnburgische
auf die Gelder verzichtet , auf die er ja auf Grund
Paragraphen Anspruch erheben könnte . Ich möchte G
die Staatsregierung bitten , auch nach dieser Richtung hj,
eine Prüfung eintreten zu lasten.

Präsident : Herr Abg. Hug hat das Wort.

Abg . Hug : M . H . ! Die Beordnung der ÜM-
stützung der Kleinrentner bei uns in Oldenburg hat du
Vorzug , daß ein Pflichtgesetz dafür vorgelegt worden D '
und daß es nicht den Gemeinden überlassen bleibt, euvsti
zu tun oder nicht zu tun . Aus einer Ermesfenssachc js,
die Rentnerfürsorge zu einer Pflichtsache geworden, M
das ist wie gesagt das Gute an der Beordnung . K
großer Begeisterung braucht man an die Besprechung nitz
heranzugehen , denn 3000 ^ reichen nicht mehr aus, un
einen Menschen zu ernähren . Das ist selbstverständlich
kein Vorwurf gegen die Regierung . Aber wenn es möglich
ist , Einfluß auszuüben , daß das Reich Schritte tut, ui
diese Summe zu erhöhen , dann allerdings möchte ich du
Regierung empfehlen , alles zu tun , was sie kann mch
dieser Richtung.

Meine Damen und meine Herren ! Sowohl für dich
Rentner als auch für die Sozialrentner ist das Furchtbarej«,
daß da , wo nicht nur ein einzelner Rentner , sondern mich
ein Ehepaar vorhanden ist , es auch nicht mehr gibt eh
3000 Wenn einer mit knapper Not davon leben km,
dann können zwei erst recht nicht davon leben . Es gehört
heute zur Ernährung von einer Person in einem städtisch!«
Gemeinwesen 5000 Unter dem sind sie nicht mehrzi
ernähren . 3000 ^ waren zu der Zeit , wo das Gesch
gemacht worden ist , vielleicht noch eben genug , reich!!«
eben hin . Heute langen sie lange nicht mehr . Es nch
atso dahin gestrebt werden seitens der Regierung , daß nichl
nur für diese Rentner , sondern auch für die SozialreM
die Bezüge höher werden und daß berücksichtigt werden dii
Fälle , rn denen ein Ehepaar in Frage kommt.

Es ist nun bemängelt worden , daß die Rentner mit
einem Einkommen unter 600 ^ der Armenkasse zur L«si
fallen und daß für diese nicht eingetreten wird . Ja , mm
Herren , eine Grenze muß natürlich irgendwo sein. U
ich kann nicht annehmen , soweit ich die Verhältnisse keim,
daß es überhaupt noch einen Rentner gibt , der unter 600I
auskommen kann ; sondern daß er entweder von der Mild°
tätigkeit seiner Angehörigen oder von der Armenkasse R
(Ministerpräsident Tantzen:  Vom Kapital !) DM
komme ich noch zurück . Es wird also viele Fälle geben-
und ich kenne sie, da hat heute schon die Gemeinde zugelG

Aber wenn verlangt wird , daß der § 4 ausgeWü
werden soll , so muß diesem Verlangen ganz cnlschM
widersprochen werden . Die Fälle müssen sowieso Mi
individuell behandelt werden . Und da geht es doch W
an , daß alte Kapitalrentner , die ein kleines Vermögen W,
nun einfach die Hilfe des Staates bekommen und H
Kapital nicht angreifen wollen . Und nachher kommen d»
lachenden Erben und stecken das Geld in die Tasche, t,)
kann man nicht befürworten . Das kann auch ei» !E
denkender Gesetzgeber nicht wollen . Diese Beordnuna f
mir nichts Neues . Wir haben zwei Jahre cs verM
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ffs ist immer der Widerstand der Rentner vorhanden ge¬
wesen, eine organisatorische Versorgung dieser Rentner ist
immer daran gescheitert, daß die braven Leute von ihrem
Savital nichts hergeben oder zehren wollten. Man kann
von der Allgemeinheit die Unterstützung verlangen, während

Kapital den Erben zukommt. Darum ist es außer¬
ordentlich schwierig, diese Sache zur allgemeinen Zufrieden¬
heit zu beordncn. Es kann nicht anders bcordnet werden
alr dadurch, daß von Fall zu Fall geprüft wird. Sind
da Leute von 70, 75, 80, 85 Jahren und haben sie noch
Vermögen, die sollen davon zehren auch auf die Gefahr
hin, daß lachende Erben nichts davon bekommen.

Präsident: Es ist ein Antrag des Herrn Abg. König
noch zu wiederholen und zur Beratung zu stellen. Dieser
Antrag lautet:

Der Landtag wolle beschließen, die Staatsregierung
zu ersuchen, Ausführungsbcstimmungen zu diesem
Gesetz dem Landtag noch in dieser Session zugehen
zu lassen.

Ich stelle diesen Antrag gleich mit zur Beratung und gebe
Frau Henke das Wort.

Abg. Frau Henke : M . H.! Gestatten Sie auch mir
kin Paar Worte. Ich möchte in erster Linie meiner Freude
Ausdruck geben, daß es endlich gelungen ist, den Anfang
zu machen auf dem Wege zur Hilfe für die Kleinrentner.
Ist doch ein großer Teil dieser Kleinrentner gerade in Not
geratene Frauen und ältere Mädchen. Ich möchte mich
Hirz fassen, da die Herren alles gesagt haben, was auf
diesem Gebiete zu sagen ist. Nur auf einen Antrag möchte
ich noch zurückkommen. Das ist der Antrag 2. Er be¬
deutet ja schon eine wesentliche Besserung gegenüber dem
Negierungscntwurf, der vorsah, daß ein Aufenthalt in Frei¬
staat Oldenburg schon vom 1. August 1914 an Voraus¬
setzung war, um dieser Unterstützung teilhaftig zu werden.
Der Antrag2 will diesen Termin auf den 1. Januar 1919
setzen. Es scheint mir, daß das aber doch noch eine große
Anzahl von Härten in sich schließen würde. Es ist ja
heute nicht mehr so wie in früherer Zeit, wo eine verhältnis¬
mäßige Willkür darin bestand, ob man seinen Aufenthalt
hier oder dort nehmen wollte. Heute liegt es doch so, daß
gerade diese Leute gezwungen sind, sich da niederzulasscn,
vö es ihnen wirtschaftlich am ersten möglich sein dürfte.
Ich meine mit diesem„wirtschaftlich" jetzt nicht die Hilfe,
vclche die Oldenburger getroffen haben im Vergleich zu
andern Staaten, sondern wo sie auch durch die Familie
am leichtesten Unterstützungfinden könnten, daß manche
allen Eltern zu ihren Kindern ziehen möchten, aber es
^elleicht aus dem Grunde doch nicht tun könnten, weil die
Kinder nicht in der Lage sein würden, die Eltern bei sich
aufzunehmen, wenn sie jetzt durch diese Bestimmung nicht
Mhr unter dies Gesetz fallen würden. Es würden ja
mcht nur diejenigen, die von jetzt an vielleicht hierher
Pchen würden, sondern auch noch eine Reihe von Leuten,

Januar 1919 hier bereits ansässig sind, von diesem
M!ctz nicht erfaßt werden. Wäre nicht möglich, zu sagen,
°aß auch sie erfaßt werden könnten, wenn sie zwei oder

sm sahre hier wohnten. Sollte das durchaus nicht an-
sein, weil zu befürchten wäre, daß dann aus Preußen

kteuogr. Berichte. II . Landtag, 6. Versammlung.

oder den anderen Staaten hier ein zu großer Zuzug her¬
käme, so wäre zu überlegen, ob bei Antrag 4, wo eine
Ausnahme für Flüchtlinge vorgesehen ist, das „für die
Flüchtlinge" fallen könnte und man überhaupt allgemein
sagte: „Auf Antrag kann das Ministerium der sozialen
Fürsorge Ausnahmen zulassen?" Ich möchte das generell
zur Anregung geben, eventuell einen Antrag zur zweiten
Lesung dazu stellen.

Dann möchte ich darauf Hinweisen, was Herr Abg. Hug
angeschnitten hat, die Frage der Ehepaare. Das müßte
ganz besonders behandelt werden. Das ist ja klar, daß,
wenn für den Einzelrcntner ein Einkommen von 3000 ^
nicht genügt, wie wir ja alle wissen, es für das Ehepaar
vollständig ungenügend ist. Und da müßte meiner Ansicht
nach so ip8v das Doppelte eingesetzt werden können.

Präsident : Herr Minister Meyer hat das Wort.
Staatsminister Meyer : Meine Dame und meine Herren!

Sämtliche Redner, die zu diesem Gesetzentwurf gesprochen
haben, haben sich anerkennend darüber ausgesprochen, daß
die Regierung nunmehr eine Vorlage au den Landtag
herangebrachthat, um durch ein Gesetz für die Kleinrentner
eine Ünterstützungsaktion in die Wege zu leiten, und daß
insbesondere die Gemeinden verpflichtet werden sollen, die
Kleinrentner zu unterstützen und ein Drittel des Betrages,
der an diese gezahlt werden soll, aus Gemeindemitteln zu
leisten. Daneben sind dann aber auch Ausführungen ge¬
macht worden, die zum Teil an die Regierung gerichtet
waren und als leiser Vorwurf gegen diese gedeutet werden
konnten. Ich möchte demgegenüber sagen, daß die Re¬
gierung sich beeilt hat, nachdem das Reich entsprechende
Mittel zur Verfügung gestellt hat, auch für die Klein¬
rentner im gleichen Umfang etwas zu tun wie das Reich
für die Sozialrentner und daß ich leider nicht die Wahr¬
nehmung gemacht habe, daß die Herren, die hier ihre
Adresse an die Regierung gerichtet haben, in allen Fällen
in ihren Gemeinden dafür eingetreten sind, daß diese aus
sich selbst heraus für die Kleinrentner etwas Durchgreifendes
getan hätten. Insbesondere ist mir nicht bekannt, daß in
der Gemeinde Löningen in durchgreifender Weise für die
Kleinrentner etwas getan ist. Und deshalb halte ich es
für ungerecht, wenn der Regierung der Vorwurf gemacht
wird, daß sie zwei Jahre zu spät herangegangen sei, um
durch ein Gesetz die Gemeinden zu verpflichten, mit Zu¬
schüssen aus Reichs- und Landesmitteln für die Kleinrentner
etwas zu tun.

Es ist dann die Grenze von 600 als zu hoch
und als eine Härte für diejenigen Kleinrentner, die ein
Einkommen von 600 ^ nicht haben, bezeichnet worden.
Ich erinnere aber daran , daß das Gesetz nicht für sämt¬
liche erwerbslosen Personen, sondern lediglich für die Klein¬
rentner sein soll, und man darf doch annchmen, daß, wer
vor dem Kriege ein Mindestmaß getan hat, um seinen
Lebensabend sicher zu stellen, daß der soviel vorgesorgt hat,
daß er mindestens 600 ^ jährliches Einkommen entweder
aus Kapitalvermögen oder aus anderem Vermögen, an
Zinsen oder Miete bezog. Wer das nicht getan hat, kann
als Kleinrentner nicht angesprochen werden, denn er hat eS
versäumt, sich für den Lebensabend gegen Not zu schützen;
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und deshalb kann er nicht unter dies Gesetz fallen. Für
ihn muß die Wohlfahrtspflege eintreten. Die Regierung
kann den Anträgen auf Herabsetzung des Jahreseinkommens
unter 600 ^ nicht zustimmen, weil sie sonst abwcichcn
würde von den dazu herausgegebencn Bestimmungen der
Ncichsregierung. Nach diesen Bestimmungen heißt cs:

Als Kleinrentner gelten bedürftige, im Inland woh¬
nende Deutsche, die selbst oder deren Ehegatten durch Arbeit
ihren Lebensunterhalt erworben haben, sich vor dem
1. Januar 1920 für das Alter oder die Erwerbsunfähig¬
keit ein Vermögen (auch Rente) mit einem Jahresein¬
kommen von wenigstens 800 ^ sichergestellt haben und
jetzt wegen Alters oder Erwerbsunmöglickkeitim wesent¬
lichen auf dieses Jahreseinkommen angewiesen sind.

Ursprünglich waren 800 ^ eingestellt von der Neichs-
regierung. Auf Anregung der oldenburgischen Regierung hat
sich die Ncichsregierung bereit gefunden, den Satz von
800 ^ auf 600 ^ herabzusetzen. Ich glaube deshalb
annehmen zu dürfen, daß die Regierung sehr wohl ein
warmes Herz gehabt hat für die Kleinrentner. Durch die
Herabsetzung des Satzes von 800 ^ auf 600 ^ ist er¬
reicht, daß eine weit größere Zahl von Kleinrentnern er¬
faßt wird, als es sonst der Fall gewesen wäre. Weiter
soll aber auch dem Rechnung getragen werden, was von
einigen Herren Diskussionsrednern ausgeführt ist, daß
heute 3000 ^ nicht mehr ausreichen, um jemanden vor
dem Verhungern zu schützen. Die Regierung ist nickt an¬
derer Meinung und sie wird, soweit es in ihrer Möglichkeit
liegt, dafür eintreten, daß die Bezüge für die Sozialrentner
und für die Kleinrentner um soviel erhöht werden, daß eS
möglich ist, damit wenigstens im allerbescheidenstenauszu-
kommen. Aber die Regierung hat nicht allein die Möglich¬
keit, eine solche Erhöhung vorzunehmen. ES muß daS
Reich voraufgehen. Wenn das Reich den Betrag von
200 Millionen Mark, der für 1922 vorgesehen ist, verdoppeln
sollte, würde automatisch der Betrag, der aus der Landes¬
kasse und von den Gemeinden zu zahlen ist, sich ebenfalls
verdoppeln. Es kann dann eine Summe von 6000
jährlich an die Kleinrentner gezahlt werden.

Ich möchte aber annehmen, daß die Anträge, die gut
gemeint sind von den Herren, die sie eingebracht haben,
doch nicht dazu führen können, den Kleinrentnern möglichst
sehr bald eine Unterstützung auszahlen zu können. Insbe¬
sondere muß ich mich gegen den Antrag König  wenden,
der die Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz noch in
dieser Tagung dem Landtag vorgelegt zu wissen wünscht.
Meine Herren! Das würde natürlich eine Verzögerung von
mehreren Tagen, wenn nicht von einigen Wochen bedeuten,
und die Kleinrentner müßten um so viel länger warten, che
die Unterstützungen ausgezahlt werden könnten. Ich sehe
nicht ein, weshalb Sie nicht das Vertrauen in die Regierung
setzen können, daß sie die Ausführungsbestimmungen in
Uebereinstimmungmit den Ansichten des Landtages erlassen
wird.

Es hätte einen Sinn , wenn lediglich in der Form, wie
Preußen es getan hat, auf dem Verordnungswege die Unter¬
stützungsaktion vorgenommen werden sollte. Dann müßten
Ausführungsbestimmungen selbstverständlichunter Berück¬

sichtigung und Beordnung aller entscheidenden Fragen, i»,
wir im Gesetz beregelt haben, herausgcgeben werden.
wir aber alles ins Gesetz hineingebracht und die besonder;
gravierenden Fragen durch Gesetz zur Entscheidung gebrch
haben, glaube ich, daß es nicht mehr erforderlich ist, d«i
noch vor der Bewirksamkeitsetzungdes Gesetzes die W,
führungsbestimmungenvorgelegt werden, um diese durch de,
Landtag beschließen zu lassen. Wenn der Landtag esf̂e- .
dern sollte, wird es nicht dazu beitragen, daß die Uei»-
rentner möglichst bald in den Bezug ihrer Unterstützungen
gelangen.

Es sind dann weiter die Leibrentenverträge angesichts
und es ist zum Ausdruck gebracht worden, daß die ZW
rentner den Abschluß von Lcibrentenverträgennicht besiedelt
begrüßt haben. Uns ist von der Organisation der Klm-
rcntner daS Gegenteil vorgetragen worden. Die VcrtM
der Organisation haben uns erklärt, daß die Mehrheit da
Kleinrentner sehr gern Leibrentenverrrägeabschließen würde, i
und daß die Regierung Verhandlungen führen möge mit!
den dazu in Frage kommenden Banken bezw. staatlich!»)
Kassen, um möglichst bald solche LeibrentenverträgeA ^
schließen zu können. Aber es ist auch in den Ausführung
bcstimmungen des Reichs vorgesehen, daß der Abschluss»«»-
Leibrentenverträgenin erster Linie inS Auge gefaßt weck»i
soll. Nichtsdestoweniger haben wir jedoch den Abschluß»««
Leibrentenverträgen nur fakultativ vorgesehen in unser»
Gesetz. Es ist den Gemeinden überlassen, auch andere Untrr-

'stützungsarten zu wählen. Sie können sich dahin entscheid»
von Leibrentenverträgendann Abstand zu nehmen, wenn sii
andere Unterstützungsarten wählen, die nach ihrer Ansitz
als zweckmäßiger und besser erscheinen. Also ich glaube,
daß, wenn die Bestimmung so aufgefaßt wird, wie sie ge¬
meint ist, eigentlich sich dagegen wenig sagen läßt.

Dann hat Herr Abg. Nieberg  einen Antrag ange--
kündigt dahingehend, noch einmal zu prüfen, ob nicht durch^
höhere Mittel des Staates die Möglichkeit geschaffen werde»
kann, auch alle diejenigen Personen unter Verzicht auf de»>
NeichSzüschuß durch eine Unterstützung zu erfassen, diem!
Jahreseinkommen unter^ 600 haben. Das würde selbsl-
verständlich möglich sein. Aber in Verbindung mit dies»
Gesetz würde die technische Durchführung sehr schwierig ml
kompliziert und könnte dazu beitragen, daß die Renw
noch länger auf die Unterstützung warten müßten. Dechü
glaube ich, daß es richtiger ist, wenn die Herren Abstmi
davon nehmen, die angekündigten Anträge zu diesemW
einzubringen und für die Vorlage der Regierung und du
Anträge des Ausschusses stimmen würden. Im Ausschtz>
ist bereits sehr eingehend über alle diese Dinge beraten mdj
der Standpunkt der Regierung dargelegt worden. SeW^
der oldenburgischen Regierung soll alles getan werden, « -
zu erreichen, daß die Reichsregierung sowohl wie der RE
tag entsprechend der weiter eingetretenen Geldentwertung
höhere Zuwendungen an die Kleinrentner und die Sozm
rentner sich einsetzen und dementsprechend dann auch
Länder und die Gemeinden verpflichtet werden, auch ilM-
seits höhere Zuwendungen zu' gewähren. Ich bittet
deshalb, für die Vorlage und die Anträge des Ausschuß
stimmen zu wollen.
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Präsident : Herr Abg. König  hat das Wort.
Abg. König : Meine Dame und meine Herren! Der

Herr Minister hat die Gemeinde Löningen genannt. Ich
bMrke darauf nur, daß die Gemeinde nicht erst die H lfe
der Regierung abgcwartet hat. sondern durch sich selbst,
durch sonstige Hilfe, und besonders durch den Charitas¬
verband Hilfe schaffte. Den Vorwurf des Herrn Ministers
Mise ich aufs entschiedenste zurück. Tr hätie sich erst
Kenntnis davon verschaffen sollen, ob der Vorwurf be¬
rechtigt sei-

Was die Ausführung der Auszahlung anbetrifft, so
muß ich dazu bemerken, daß doch nicht ohne Ausführungs-
bestimmuugen ausgezahlt werden kann. Es würde uns ge¬
nügen, wenn dem Landtag von dem Inhalt der Ausfüh¬
rungsbestimmungen Kenntnis gegeben würde. Wo das aber
so lange hinausgezögert ist, hat der Landtag doch immerhin
wohl einige berechtigte Zweifel, ob wirklich alles geschieht,
was im Interesse der Kleinrentner nötig ist.

Präsident: Herr Minister Meyer  hat das Wort.
StaatsministerMeyer : Meine Herren! Ich möchte

meinen vorherigen Ausführungen noch hinzufügen, daß die
Aussührungsbestimmungen in so weit vorbereitet sind, daß
sie sofort nach Verabschiedung des Gesetzes als Richtlinien
an die Gemeinden herausgegeben werden können, und daß
die Feststellungsformulareund die weiteren Materialien,
um die Unterlagen für die Unterstützung zu beschaffen, so
weit vorbereitet sind, daß, wenn die Vorlage und die An¬
träge des Ausschusses angenommen werden und auch die
zweite Lesung sehr bald vorgcnommen werden könnte, es
möglich ist, sofort Anweisung geben zu können, daß die
Unterstützungen ausgezahlt werden.

Dann ist von Herrn Abg. Sante  die Anregung ge¬
kommen, die Regierung möchte in Berlin dahin wirken, daß
die Bestimmung des § 4 in Fortfall komme, die besagt:

Die Gewährung der Unterstützung ist davon ab¬
hängig, daß das Vermögen des zu unterstützenden Klein¬
rentners mit zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes in
einem Umfange herangezogen wird, der der Vermögens¬
höhe, dem Alter und den sonstigen Verhältnissen des zu
Unterstützenden angemessen ist, insbesondere auch im Falle
des Todes aus dem Nachlaß eine entsprechende Rückver¬
gütung erfolgt.

Für die Aufhebung dieser Bestimmung kann sich die
Regierung nicht einsetzen, und ich halte das auch für unbe¬
rechtigt. Wenn Vermögen vorhanden ist, das später nach
dem Ableben des Kleinrentners an die Familienmitglieder
Wt, dann kann wenigstens so viel von diesem Vermögen
vieder in die Gemeindekasscnfließen, wie die Gemeinde
Mgaben gehabt hat für die Unterstützung des Kleinrentners.
Es kann nicht angehen, daß das Vermögen im Interesse der
Erben unangetastet bleibt, und ebenso muß auch, wenn es
Möglich ich schon bei Lebzeiten das Vermögen für die
miterstützung deS Kleinrentners hrranzuziehen, dies geschehen-

ist auch Voraussetzung bei dem Abschluß von Leib-
ŝ MUrägen. Es würde das durchaus den Richtlinien/s Reiches widersprechen, wenn bei uns diese Bestimmung
. . » ,,en  würde. Ueber diese Richtlinien hinauszugehen,
V die Regierung sich nicht für berechtigt.

Präsident : Herr Abg. Nieberg  hat das Wort.
Abg. Nieberg : Der Herr Minister hat ganz mit

Recht gesagt, wir haben es hier nicht mit einem Gesetz für
die Erwerbslosen zu tun, sondern mit einem Gesetz für die
Kleinrentner, und er hat daraus gefolgert, daß diejenigen,
die aus eignem Vermögen unter 600 ^ Einkommen haben,
nicht diesem Gesetz unterliegen. Ich will nun mal einen
Fall annehmen, der sich im praktischen Leben oft ereignet
hat: Ein Kleinrentner hatte schon vor dem Kriege 30000 ^
Kapital und bezog daraus jährlich 1200 ^ Zinsen. Wenn
der Kleinrentner nun im Kriege und in der Nachkriegszeit
über reichere Verwandte verfügt, die verbilligte Lebensmittel
zur Verfügung stellten, dann brauchte er das Kapital nicht
anzugreifen. Er hat heute noch 1200 ^ Zinsen und be¬
kommt die Unterstützung nach diesem Gesetz hinzu. Nun
handelt eS sich aber auf der anderen Seite um einen Klein¬
rentner, der keine reichen Verwandten hat, der war ge¬
zwungen, 16000 zu verzehren, behielt also nur 14000
hiervon bezieht er nur eine Zinseinnahme von jährlich
560 also weniger als 600 und weil er gezwungen
war, sein Kapital anzugrcifen, deshalb soll er jetzt leer aus¬
gehen. Das widerspricht dem Gefühl. Es muß sich ein
Weg finden lassen, um diesen zu helfen. Vielleicht liegt ja
eine Möglichkeit darin, daß man sagen kann, diejenigen
unterliegen dem Gesetz, die am 1. August 1914 über ein
Vermögen verfügten, aus dem sie damals ein ZinSeinkommen
von jährlich 600 ^ hatten. Aber wenn man es so machen
will, wie jetzt vorgesehen ist, dann ist das eine schreiende
Ungerechtigkeit. Darum möchte ich dringend bitten, heute
nicht in dir zweite Lesung des Gesetzes einzutreten, sondern
dem Ausschuß Gelegenheit zu geben, diese Sachlage nochmals
eingehend zu prüfen, um dem ärmsten der Rentner auch
dasjenige zu geben, worauf er billigerweisc einen An¬
spruch hat.

Präsident : Herr Minister Meyer  hat das Wort.
Staatsminister Meyer : Was Herr Abg. Nieberg

wünscht, ist in den Ausführungsbestimmungen bereits vor¬
gesehen. Es soll gar nicht in allen Fällen das Vermögen
von heute in Frage kommen. Wir haben den 1. Januar
1920 und in besonders gelagerten Fällen das Jahr 1914
vorgesehen, weil das der Wendepunkt war und von da der
wirtschaftliche Abstieg Deutschlands begann. Dieser Zeitpunkt
deckt sich mit dem im Entwurf vorgesehenen Beginn der
Wohnsitzdauer. Der Ausschuß hat aber geglaubt, hierfür
einen anderen Termin festsetzen zu müssen, und zwar den
1. Januar 1919. Das ist allerdings ein noch weit schärferer
Wendepunkt. Wenn beides in Uebereinstimmung gebracht
werden soll, müßten Sie auch den Beginn der Wohnsitzdauer
nach dem Vorschlag der Regierung bestehen lassen. Aber
ich glaube, wohl annehmen zu dürfen, daß in der Haupt¬
sache während des Krieges noch nicht daS Vermögen ange¬
tastet werden mußte und erst später ein regerer Wohnsitz¬
wechsel stättgefunden hat. Jedenfalls besteht keineswegs die
Absicht, allein nur das Vermögen von heute zugrundezulegen,
sondern zurück von 1920 und auch von 1914. Ein wesent¬
licher Unterschied zwischen dem Vermögen von 1914 und
1920 wird aber kaum vorhanden sein.

Präsident : Herr Abg. Albers  hat das Wort.
Abg. Albers : Der Ausschuß ist deswegen dazu ge-
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kommen, den 8 1 abzuändern und statt „1. August 1914"
„1. Januar 1919" zu sagen, weil er damit erreichen will,
daß noch ein größerer Kreis unter die Segnungen dieses
Gesetzes fällt, weil feststeht, daß gerade während dieses Zeit¬
raums, vom 1. August 1914 bis Anfang 1919, ein großer
Teil die Wohnung verändert hat und daher Gefahr laufen
würde, nicht mit unter dies Gesetz zu fallen. Nach dem
Wortlaur des Gesetzes muß man auch annehmen, daß der
Grund der Terminbestimmung, der gewesen ist, gerade einen
Zeitpunkt fcstzusctzen für Wohnungsveränderungen, und nicht,
daß auch an diesem Zeitpunkt ein gewisses Vermögen vor¬
handen sein sollte. Wenn man es hierauf abgesehen hätte,
dann hätte man schon bei der Beratung im Ausschuß auf
dies Merkmal Hinweisen müssen. Ich wiederhole: Die Fest¬
setzung des Zeitpunktes 1. August 1914 ist weniger erfolgt
mit Rücksicht auf dies Merkmal, sondern mit Rücksicht
darauf, daß man die Wohnungsveränderungentreffen wollte,
und deswegen glaube ich auch, daß man durch das Gesetz
und den Antrag des Ausschusses nicht verhindert ist, so zu
Verfahren, wie die Regierung beabsichtigt, nämlich schon das
am 1. August 1914 vorhandene Vermögen gelten zu lassen.
Ich nehme also an, daß diese Möglichkeit nach wie vor
besteht, und es daher keines besonderen Antrages bedarf,
um dies zu erreichen. Dann ist, glaube ich, auch der An¬
regung des Herrn Nieberg in vollem Maße Rechnung ge¬
tragen. Ich will nicht auf die Bedenken eingchen in Bezug
auf die anderweitige Festlegung dieser Grenze. Es muß
eine Grenze vorhanden sein, um den Begriff „Kapitalrente"
überhaupt aufrecht zu erhalten. Es ist erfreulich, daß von
der oldenburgischen Negierung bei der Reichsregierung durch¬
gedrückt ist, von 800 ^ auf 600 ^ herunterzugchen.
Aber daß man von Staatswegen über die Richtlinien hinaus-
gchen sollte, ist doch bedenklich insofern, als man damit über
die ReichSgrundsütze hinausgcht. . Denn die ganze Sache soll
Ncichssachc bleiben, weil das Reich auch die ganze Steuer¬
gesetzgebung in die Hand genommen hat. Stellt doch dies
Gesetz gar nichts weiter dar als eine Ausführung der Richt¬
linien des Reichs. Meine Herren ! Ich möchte wünschen,
daß die Regierung der Anregung des Landtags, die durch
den Antrag König zum Ausdruck gebracht worden ist,
Folge geben wird, indem die Vorlegung der Ausführungs-
bcstimmungen doch erfolgt. Das Gesetz kann darum doch
heute in zweiter Lesung verabschiedet werden.

Im übrigen darf ich sagen, daß die Debatte bestätigt
hat, daß das. was das Gesetz bringt, nicht allzuviel ist.
Schon vor längerer Zeit hat man die 3000 Grenze
festgesetzt. Damals waren die Geldverhältnisse noch wesent¬
lich anders. Demgemäß steht in Aussicht, daß das Reich
weitergehen wird, und wir wollen hoffen, daß es sehr bald
dazu kommt. Daß der Landtag in Bezug auf die Ver¬
hältnisse und die Vertretung der Wünsche der Kleinrentner
volles Verständnis hat, hat der Landtag bewiesen.

Präsident : Das Wort ist zum§ 1 und den Anträgen
dazu nicht weiter verlangt? Ich schließe die Beratung.
Wir kommen zum Antrag 5 : „Annahme der 88 2—8" und
zu den W 2—8. Ich eröffne nunmehr die Beratung zum
Antrag 6:

Der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,

645000̂
129000Ü.

72000
144000̂
94000

18800g

daß zum Voranschlag nachbewilligt bezw. eingMwerden:
u) des Landesteils Oldenburg

für 1921 zu einem neuen 8 3356
und für 1922 zu 8 3356

6) des Landesteils Lübeck
für 1921 zu einem neuen 8 86b
und für 1922 zu 8 86b

o) des Landesteils Birkenfeld
für 1921 zu einem neuen 8 85a
und für 1922 zu 8 85a

Wenn niemand das Wort wünscht, schließe ich die Beratung
Wir kommen zur Abstimmung, und zwar lasse ich, da kmk
Gegenanträge vorliegen, über die Anträge des Ausschuss,
Nr . 1 bis 5, also alle, die den Gesetzentwurf angchen, ^
meinsam abstimmen. Ich bitte die Abgeordneten, die dies,
Anträge annehmen wollen, sich zu erheben. — Geschieht.-
Sie sind angenommen. Die Anträge zur zweiten Lesung!
dieses Gesetzentwurfs erbitte ich mir bis Freitag morgen^
10 Uhr. Wir stimmen nunmehr ab über den Antrag6 beis
Ausschusses, den ich eben verlesen habe, und bitte die Ab- -
geordneten, die diesen Antrag 6 annehmen wollen, sich zn
erheben. — Geschieht. — Er ist angenommen. Es folgt!
die Abstimmung über den Antrag des Abg. König : t

Der Landtag wolle beschließen, die Staatsregierungs
zu ersuchen, Ausführungsbestimmungenzu diesm,
Gesetz dem Landtag noch in dieser Session zugehinl
zu lassen.

Zur GeschäftsordnungHerr Abg. König.
Abg. König : Mein Antrag ist ja durch die Erklärung

der Regierung wohl erledigt, besonders wenn die Regierung
die Ausführungsbestimmungen dem Landtag noch zur
Kenntnis gibt. s

Präsident : Sic wollen den Antrag also formell zuÄ
ziehen? (Abg. König:  Ja !) Der Antrag wird
gezogen; der Landtag ist damit einverstanden. Zur Ge¬
schäftsordnung.Herr Abg. Raschle . ,

Abg. Raschke : Herr Abg. Albers  äußerte vorhin di»
Wunsch, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs noch Heu» -
vornehmen zu wollen. Ist das nicht möglich?

Präsident : Ich habe die Frist zur EinbringungW
Anträgen auf Freitag morgen festgesetzt, weil am Donnerstag
nachmittag der Finanzausschuß abwesend ist. Und da An¬
träge zur zweiten Lesung angekündigt find, darf ichv>H
die zweite Lesung nicht unmittelbar im Anschluß an du
heutige Verhandlung vornehmen. -

Es folgt jetzt der Gegenstand für 4s,:
Förmliche Anfrage des Abg. König.
Abg. König : Die ist ja erledigt.
Präsident : Sie halten die förmliche Anfrage duch

die Besprechung für erledigt? (Zustimmung.) Dann ist!»
ordnungsmäßig zurückgezogen. Der Landtag und die M'
gierung sind damit einverstanden.

Es folgt jetzt der 5. Gegenstand:
Bericht des Ausschusses3 (Finanzausschuß) über du

Vorlage der Staatsregierung wegen eines Zuschussesm
Gemeinde Wangerooge. (Anlage 76.)
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Der Ausschuß stellt folgenden Antrag:
Der Landtag wolle
1. seine Zustimmung dazu geben, daß der Gemeinde

Wangerooge zu den Baukosten eines neuen Ost¬
anlegers ein Zuschuß von 1 Million Mark aus
Landesmitteln gewährt wird, wogegen die Ge¬
meinde die Hälfte des jährlich einkommenden
Brückengeldes an die Landeskasse abzuführen hat,

2. sich damit einverstanden erklären, daß in den
Voranschlag des Landcsbaufonds bei den Ein¬
nahmen unter 8 402 (Anleihen) und bei den
Ausgaben unter 8 405 (Zuschuß an die Gemeinde
Wangerooge zum Brückenbau) je 1 Million
Mark nachträglich eingestellt werden, und

Z. genehmigen, daß die Staatsregierung die Bürg¬
schaft für eine von der Gemeinde Wangerooge
aufzunehmende Anleihe in Höhe von ebenfalls
1 Million Mark übernimmt.

Zch eröffne die Beratung zu diesen Anträgen und zu der
Vorlage. Das Wort wird nicht verlangt? Wir können
sofort abstimmen, und bitte ich die Abgeordneten, die die
Anträge annchmen wollen, sich zu erheben. — Geschieht. —
Sie sind angenommen.

6. Gegenstand ist der
Bericht des Ausschusses2 über den Entwurf eiues

Weiten Laudesbrandkassenteurungsgesetzes. 2. Lesung. (An¬
loge 29.)

Der Ausschuß stellt verschiedene Anträge; zunächst den
Antrag1, von einem Teil des Ausschusses gestellt:

Satz 1 des § 1 erhält folgende Fassung:
Vom1. Januar 1922 an sind die bei der Landes¬
brandkasse versicherten Gebäude zu 75 °/o des
jeweiligen Durchschnittsbauwerts versichert, der
nach§ 2 des ersten Teurungsgesetzes vom 12. Au¬
gust 1920 festgesetzt ist.

Antrag 2:
Annahme des Antrags des Staatsministeriums sowie
des Gesetzentwurfs, wie er sich aus der ersten und
zweiten Lesung gestaltet hat, und im ganzen.

Antrag 3:
Die Eingaben des Oldenburger Landbundes und der
Handwerkskammer dem Staatsministerium zur Prü¬
fung zu überweisen.

Antrag 4:
Die Eingabe des Landesverbandes der oldenbnrgischen
Haus- und Grundbesitzervercine und die Eingabe der
Witwe Katharine Fixsen für erledigt zu erklären.

Antrag 5:
Die Eingabe der LandesversicherungsanstaltOlden¬
burg dem Staatsministerium als Material zu über¬
weisen.

Ä eröffne die Beratung zu diesen Anträgen 1 bis 5 des
Ausschusses und gebe das Wort dem Berichterstatter, Herrn
A°g. Behrens.

2lbg. Behrens : Bei den Verhandlungen der Anträge
M zweiten Lesung des Landesbrandkassenteurungsgesetzes
M Ausschuß hat sich im wesentlichen nur eine Differenz
"geben. Alle übrigen Ausschußanträge, sowie die 6 ver¬

schiedenen Eingaben, die besondere Wünsche zum Landes-
brandkassenteuruugsgesetz und zum Brandkasseugesetz von 1910
Vorbringen, sind durch einstimmige Anträge erledigt worden.
Diese einzige Differenz, die im Antrag 1 zum Ausdruck
kommt, ist diejenige, daß ein Teil des Ausschusses der Re¬
gierungsvorlage nicht folgen will, die Vorsicht, daß der
jeweilige Betrag des Durchschnittsbauwerts von 1914 ange¬
nommen wird. Z . B . hat der Brandkaffcnausschuß in der
Sitzung vom 29. November das 18fache angenommen, was
damals im November und Dezember die vielleicht richtige
Veordnung war, heute aber durch die eingetreteue Teurung
gar nicht mehr zutrifft, denn es geht schon heute, wie der
Herr Regierungsvertreter im Ausschuß mitgeteilt hat, weit
über diesen Betrag hinaus. Der eine Teil des Ausschusses
will, daß die Gebäude vom 1. Januar 1922 an nur mit
75 o/o des jeweiligen Durchschnittsbauwerts versichert werden
sollen, der nach 8 2 des ersten Teurungsgesetzes vom
12. August 1920 festgesetzt ist, während der andere Teil
des Ausschusses der Vorlage der Staatsregierung folgen
will, die Vorsicht, daß der jeweilig geltende Wert auch zu
gründe gelegt wird bei der Berechnung der Prämien . Daß
dieser Teil des Ausschusses das Richtige will, geht auch aus
der Eingabe des Haus - und Grundbesitzerverbandes hervor,
der schon befürchtet, daß der 18fache Betrag angenommen
wird, während in Wirklichkeit der Satz ja immer von Zeit
zu Zeit durch den Brandkaffcnausschußmit Genehmigung
des Ministeriums festgesetzt werden soll. In dieser Eingabe
des Haus- und Grundbesitzerverbandes wird behauptet, daß
jetzt schon das 25- bis 30fache des Durchschuittsbauwerts
von 1914 zu gründe gelegt werden müßte, während bei der
Beratung der Regicruugsvertreter erklärte, daß tatsächlich
heute das 27fache des Bauwerts von 1914 in Frage komme.
Es soll ja das 18fache, was in der Anlage vorgeschlagen
wurde, auch nicht ewig gelten, sondern die Brandkaffenvcr-
waltung wartet nur darauf, daß das Gesetz verabschiedet
wird, um den Brandkaffcnausschußwieder zusammenzube-
rufcu und auf Grund der Teurungszahlen eine Neufest¬
setzung vornehmen zu lassen. Wie gesagt, das ist die einzige
Differenz, die im Ausschuß zutage trat , und ich kann Sie
nur ersuchen, dem Antrag 2 zuzustimmen, damit derjenige,
der wirklich ein Brandunglück in dieser Zeit hat, auch
wenigstens so viel wieder entschädigt wird, daß er in. die
Lage kommt, sein Gebäude wieder Herstellen zu können.
Wenn er nur einen Teil wiederbekommt, haben wir denselben
Zustand wie in der Kriegszeit, wo er überhaupt nicht wieder
bauen konnte und das H"iis abgebranntem Zustand
liegen blieb. Solches verhindern will die Regierungsvorlage,
und dem hat sich ein Teil des Ausschusses im Antrag 2
angcschlossen.

Präsident : Herr Abg. Meyer hat das Wort.
Abg. Meyer : Die Beordnung, wie sie nach dem

Bericht zu diesem Gesetz getroffen ist, will keineswegs ge¬
fallen. Ich glaube, wir täten besser, der Anregung, die der
frühere Kollege Leffers im Landtag gegeben hat, Folge
zu leisten und unsere Brandkaffe auf Gegenseitigkeit aufzu¬
bauen. Der Antrag Leffers ging dahin, daß bei einem
Schadensfall 85 o/a des wirklichen Werts ausgezahlt werden
solle, ganz einerlei, wann der Schade eintritt, damit der
Betroffene wirklich in der Lage ist, sein Gebäude wieder
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aufbauen zu können . Um die Kosten zu decken , wird zu¬
nächst ein Satz gehoben , der ungefähr dem Bedarf der
Brandkasse entspricht . Der Fehlbetrag wird im nächsten
Jahre nachgehoben , und so wird stets nicht mehr Geld
gebraucht , wie durch Schadensfälle abgeht . Nur dann würde
man mit dem dauernd veränderten Bauwert nicht zu rechnen
haben . Man würde den Wohnungsbau fördern , und ver¬
hindern , daß Abgebrannte nicht in der Lage sind , ihr Haus
wieder aufbaucn zu können . Durch die hier vorgesehene
Bcordnung wird das meines Erachtens nicht erreicht . Der
Banwert wechselt von Monat zu Monat , so daß man nicht
berechnen kann , das wicvielfache eingesetzt werden muß.
Tritt man aber dem Antrag Leffers  näher , so wird das
erreicht , was man wirklich will , und ich möchte anregen,
daß im nächsten Jahr dieser Anregung Folge gegeben wird.

Präsident : Herr Abg. Raschle  hat daS Wort.
Abg . Raschle : Ich bin entschieden dafür , daß unsere

Gebäulichkeiten versichert werden nach dem Durchschnitts¬
bauwert . Man darf nicht vergessen , daß im Brandschaden¬
falle das Mobiliar niemals zum eigentlichen Tageswcrt ver¬
sichert ist , und wenn dann die Gebäulichkeiten auch nur zu
75 "/o versichert sein sollen , dann ist an eine Wiederaufbau¬
möglichkeit gar nicht zu denken . Deswegen möchte ich Sie
nochmals dringend bitten , dem Antrag 1 nicht zuzustimmen,
sondern es bei der Regierungsvorlage zu belassen.

Präsident : Herr ObcrregierungSrat Weber  hat das
Wort.

Oberregierungsrat Weber : Das erste Landesbrand¬
kassenteurungsgesetz setzte die zwangsweise Versicherung auf
das dreifache fest , und gab darüber hinaus denen , die es
wollten , die Möglichkeit , bis zum vollen jeweiligen Durch¬
schnittsbauwert ihre Häuser zu versichern . Lesen Sie bitte
demgegenüber den Antrag der Minderheit:

Vom 1 . Januar 1922 an sind die bei der Landes¬
brandkasse versicherten Gebäude zu 75 °/o des je¬
weiligen Durchschnittsbauwcrts versichert , der nach
8 2 des ersten Tcurungsgesetzes vom 12 . August 1920
festgesetzt ist.

Also eine völlige Umkehrung unseres bisherigen gesetzgeberi¬
schen Vorgehens . Das , was bisher freiwillig möglich war,
wird durch diesen Antrag unterbunden . Es werden durch
diesen Antrag zwangsweise , gesetzmäßig die Häuser , die wieder
jetzt auf freiwilligem Wege den ganzen Durchschnittsbauwert
gewählt hatten , gesetzmäßig herabgcdrückt auf 75 o/o . Das
ist eine Wirkung , die die Staatsregierung nicht mitmachen
kann . Wir können deshalb nur bitten , den Antrag 1 ab¬
zulehnen und den Gesetzentwurf nicht mit diesem Antrag 1
zu belasten . Wird der Gesetzentwurf mit diesem Antrag 1
belastet , dann wird die Staatsregierung zu erwägen haben,
ob sie daS Gesetz überhaupt verkünden kann.

Präsident : Herr Abg. Behrens  hat das Wort.
Abg . Behrens : Ich habe den Ausführungen des

Herrn Regierungsvertrcters wenig hinzuzufügcn . Ich möchte
aber auf eins aufmerksam macheu , in dem sich Herr Abg.
Meyer  irrt . Herr Abg . Meyer  hat Bezug genommen
auf den Antrag unseres früheren Kollegen Leffers,  der
bei Beratung des Brandkassenteuerungsgcsctzes gerade diese
Frage streifte . Der Abg . Leffers  hat sich damals gerade

dafür ausgesprochen , daß die Bewertung
so vorgenommrn werden sollte , wie die
Vorsicht , und er hat sich dagegen gewann , ^

kassenverwaltung durch zweierlei oder dreierlei Stufen . d„
dreifachen Betrag , die Höherschätzung usw . Verschiß
Klassifizierung vornahm . Gegen diese Differenzierung,
Herr Leffers  sich gewandt . In der Sitzung vom 16. M
1920 hat Herr Leffers  den Antrag gestellt : '

Die Staatsregierung wird ersucht , in einePch '» !
einzutreten , ob nicht durch ein einfacheres Versch,, ?
als durch wiederholte Neuschätzungen der geim» ,
Gebäude des Landesteils Oldenburg und durch r>>, -
Neuregelung der Vergütungen in Brandschäden d,, !
zur Zeit bestehenden außerordentlich hohen, sin; !
schwankenden Herstellungskosten der Gebäude Rcchmz'
getragen werden kann.

Der Antrag wollte , daß die Gebäude wieder hergestch
werden könnten . Bezüglich der Prämien sagt er danni,
der Begründung : „Richtiger scheint es mir zu sein, >» ,
die Prämienzahlungen jährlich einmal von der Brandkch,
in Verbindung mit dem Ministerium festgesetzt würden M
zwar unter Berücksichtigung der jeweiligen Baukosten ."

Das ist das , was wir im Antrag 2 wollen . Hier U
der Brandkassenausschuß von Zeit zu Zeit zusammen !,»
und soll auf Grund der Teucrungszahlen die Bankst»
festsetzen , und dann soll das Ministerium nach Anhömz
der Handwerkskammer solches genehmigen . DaS ist di-,
was Herr Kollege Leffers  vor zwei Jahren auch trollt!.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Meyer.
Abg . Meyer : Ich bin mit Herrn Behrens  darii

einig , daß in den Grundzügen Herr Abg . Leffers d«>
gewollt hat , was im Anträge 2 festgelegt ist . El trollt! ,
aber noch etwas anderes . Nach Leffers  Auffassung sollt!!
z . V . für 1922 das 18fache festgesetzt werden als Geld¬
wert zur Hebung der Beiträge . Danach sollen zunächst d«
festen Beiträge gehoben werden ; erweist sich , daß im nächst!»
Jahre die Beiträge nicht ausreichend sind , um die chi- ,
brannten Gebäude wieder aufbaucn zu können , dann sollt!
das Fehlende nachgehoben werden . Darin liegt der Um-
schied . Jetzt ist es so , daß man den Durchschnittsbamit
auf das 18fache des FriedenSwertcs festsetzen will , obglÄ
man nicht weiß , wie hoch der Bauwert im nächsten HE
wirklich sein wird . Würde man der Anregung Lefffr-
stattgegebcn haben , würde er im nächsten Herbst den ml-
liehen Wert bekommen . Er würde in der Lage sein, di»
Gebäude wieder aufzuführen , jetzt ist es anders , er mi
das 18fache bekommen und nicht mehr . Herr Leffn-
Wollte , daß die Beiträge gehoben werden sollten nach da" !
18fachen , daß aber ausgezahlt werden sollte nach d«
wirklichen Wert zur Zeit des Schadenfalls , es sollted«-
nachgehoben werden , waS zu wenig gehoben war . M
Versicherung der Gegenseitigkeit halte ich für richtig.
wird vermieden , daß mehr Geld gehoben wird , als unbeW
notwendig . Ob das heute geschehen werde , weiß ich E
Ich komme darauf , weil heute für die Brandkassenverwalwz
ein neues großes Gebäude aufgeführt wird , das gib! ^
anlassung , zu vermuten , daß doch wohl mehr gehobenP
könnte . Ob das Gebäude so nötig ist , glaube ich

auf diesem Gchtz
Staatsrcgikrunz st.
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^mute, daß das bei hinreichender Sparsamkeit wohl
M Me entbehrt werden können. (Zuruf Harries : un¬
verständlich.) Herr Harries , wenn Sie sprechen wollen,
melden Sie sich bitte zum Wort. — Um auf die Vorlage
-müchukommen, muß ich sagen: Es ist nicht von der Hand
-u weisen, daß, wenn das 15—18fache versichert wird, und
der wirkliche Wert wäre tatsächlich geringer, so liegt darin
ein Anreiz für Fahrlässigkeit in der Handhabung von Licht

Feuer. Man kann zu solchen Gedanken kommen, und
darum ist es klar, daß der Staat dafür cintreten muß,

' das ein Teil Selbstversicherung dabei ist. Mit Herrn
j Behrens bin ich einig, daß soviel an Entschädigungge-
i zahlt wird, daß der Abgebrannte das Haus wieder auf-
j bauen kann.
: Präsident : DaS Wort hat Herr Ministerialrat Weber.

Obcrregieruntzsrat Weber : Meine Dame und meine
Herren! Es ist eben die Sparsamkeit und Nichtsparsamkeit

> der Brandkassenverwaltunggestreift worden. Ich darf wohl
betonen, daß wir, soweit die enge Verwaltung in Frage

! kommt, durchaus sparsam sind, soweit wir Abgebrannte zu
entschädigen haben, durchaus kulant. Wenn wir eine günstige
Finanzlage haben, so ist das daraus zurückzuführen, daß
mr von den Bränden verschont geblieben sind, daß wir

^ dank der schweren Zeiten, die wir gehabt haben, wenig
Brände gehabt haben. Das hat uns in die Lage versetzt,
eine gute Finanzlage zu haben. Aber es geht bas nicht
aus Kosten der Beiträge. Die Beiträge sind gefunden
„ach de» Erfahrungssätzen, und die müssen in der gegen¬
wärtigen Zeit gehoben werden, damit wir auch etwaigen
schweren Brandjahren gewachsen sind. Wenn wir eine
geringere Anzahl von Bränden und eine geringe Ent¬
schädigungssumme haben werden, so sehen wir in unserem

^ Gesetz im 8 5 vor, die Beiträge gegebenenfalls herabzusetzen.
> Wir wollen also absolut keine Geschäfte treiben, tun wir
! auch nicht, wir wollen aber natürlich unsere finanzielle

Grundlage sicherstcllen. Ich darf dann vielleicht noch zu
den Ausführungen des Abg. Meyer im übrigen das Wort

§ nehmen. Das, waS Herr Meyer will, ist was neues, das,
! glaube ich, hat auch in dem derzeitigen Anträge des Herrn
s Lkssecs nicht gelegen. Das , was Herr Meyer will, ist,
' wenn ich ihn recht verstanden habe, die sogenannte Baunot¬

versicherung, die Versicherung eines Hausbesitzers für den
Fall seines Wiederaufbaues, um für den Fall , daß er ab-
breimt, für das Jahr oder für den Zeitpunkt des Wieder¬
aufbaus die Mittel zur Verfügung zu stellen, die nötig sind.
Wenn die Teuerung auf das 25—50fache gestiegen ist, ist
auch das 25—öOfache erforderlich. Das ist, wenn ich Herrn
Meyer recht verstanden habe, seine Absicht. Ich sage,
das ist etwas neues, aber es weicht ab von dem Grund¬
gedanken des Gesetzes, denn die Versicherung ist eine Ver-

^ ikAgen Vermögensbestandes. Dem haben wir
-acchnung getragen durch das bisherige Gesetz und auch nach
er jeweiligen Teuerung. Wenn dann ein Schadensfall
Mint, ist die Entschädigung gegeben nach diesem Zeitpunkt,
"cht̂aber die, die sich ergibt für die Zeit, wenn er nach
v ^.'Mrkn vielleicht erst wieder aufbaut. Die Versicherung
! ^ Problem in dem ganzen Versicherungswesen, und es
rimr ^ ine Versicherungsgesellschaftgewagt, dieses Problem
Mg zu lösen. Wir haben in der Hamburger Feuer¬

versicherungskasse das Vorbild, daß dort die Entschädigung
so gezahlt wird, daß der Abgebrannte nach dem jeweiligen
Stand der Teuerung in den Stand gesetzt wird, wieder
hcrzurichten. Das ist der einzige Fall , wo wir es haben,
und wie wir hören, auch mit sehr erheblichen Lasten zu¬
nächst für die Kasse, und wie ich hervorheben muß, gilt
das lediglich für städtische Gebäude und lediglich für der¬
artige Fälle, die man nicht als Totalschäden zu bezeichnen
hat, sondern für Teilschäden. Hier läßt sich das nicht
durchführen, oder es ist mit der größten Vorsicht zu machen.
Eine Branhkasse, wie unsere ist, könnte das große Risiko,
wie Stadt und Land versichert sind, Fabriken und Wohn¬
häuser durcheinander, nicht übernehmen. Es ist in Bayern
der Versuch gemacht worden, eine eigene Kasse zu gründen
für die Baunotversicheruug. Ich weiß nicht, wie dieses
Ergebnis ausgelaufen ist, darüber kann ich zur Zeit keinen
Bericht geben. Im übrigen wird von Herrn Meyer das
Umlageverfahren so sehr gewünscht. Ich kan» bemerken,
daß früher immer der Standpunkt vertreten ist: Das Um¬
lageverfahren ist zu vermeiden, wir müssen auf feste Prämien
hinaus, damit der Hausbesitzer weiß, woran er ist. Das
ist der Gedanke gewesen, und darum haben wir 1910 die
festen Prämiensätze eingeführt. (Zuruf Meyer : Das waren
auch andere Zeiten.) Ich gebe zu, es waren andere Zeiten,
aber das will man nicht so leicht wieder aufgeben. Für
die Anregung, die Herr Meyer gegeben hat, kann ich mich
noch nicht erwärmen, eine Prüfung ist aber selbstverständlich.
Wir sind dauernd dabei, diese schwierigen Probleme, die
uns die jetzige Volkswirtschaft bringt, in uns zu wälzen
und sie zu einem glücklichen Austrag zu bringen. Ich gebe
zu. daß die Lösung, wie sie vorgeschlagen ist, durchaus
nicht vollkommen ist, sie ist nicht das, was man möchte,
aber sie bewegt sich jedenfalls auf dem Boden des Ver¬
sicherungsrechts und Versicherungswesens. Damit ist ein
sehr großer Fortschritt gemacht.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Lohse.
Abg. Lohse : Ich gehöre nicht zu der Minderheit, die

den Antrag 1 gestellt, und habe auch jetzt noch Bedenken,
diesem Anträge zuzustimmen. Aber, meine Herren, ich
möchte doch das, was diese Minderheit gewollt hat, hier
einmal in das richtige Licht rücken, damit der Landtag sich
ein Bild machen kann, warum cs sich handelt. Es ist
zwar richtig, daß, wenn der Antrag genau in dieser Form
stehen bleibt, damit die freiwillige Versicherung gefährdet
werden kann, die auf Grund einer Neuschätzung abgeschlossen
wird. Das ist nicht zulässig, das ist aber auch nicht ge¬
wollt; Herr Haßkamp  wird mir das bestätigen. Die
Antragsteller haben die freiwillige Versicherung nicht an¬
tasten wollen. Das , was der Antrag 1 will, würde vor
diesem Mißverständnis ohne weiteres bewahrt bleiben, wenn
man hinter „Gebäude" das Wort „mindestens" setzte. Dann
wäre diese Schwierigkeit aus der Welt geschafft. Was aber
den Antragsteller bei dieser zunächst so befremdenden An¬
regung, nur einen gewissen Prozentsatz des Durchschnitts¬
wertes zu nehmen, veranlaßt hat, das ist die Befürchtung,
daß bei der vom Gesetz getroffenen Regelung in zahlreichen
Fällen eine Ueberversicherung eintreten könnte. Man ist
davon ausgegangen, daß es eine Reihe von Gebäuden gibt,
die verhältnismäßig hoch im Vergleich zu ihrem wirklichen
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Bauwert eingeschätzt gewesen sind. Wenn man diese Ge¬
bäude zwangsweise mit dem Durchschnittsbauwert ansetzt,
also mit der Teucrungszahl vervielfältigt, dann kann man
unter Umständen dahin kommen, daß diese Gebäude zu hoch
versichert sind. Daß diese Uebervcrsicherung eine Gefahr
in sich birgt, das ist selbstverständlich. Was gegen diesen
Antrag 1 spricht, und was nach meiner Meinung ent¬
scheidend ist, das ist, daß diese Gebäude doch immerhin,
wenn sie auch zahlreich sind, nur einen ganz kleinen Bruchsatz
darstellen, und daß man, wenn man einen wirklichen Schutz
herbciführen will, nicht den Schutz der großen Mehrzahl
der Gebäude deshalb außer Acht lassen darf, um nicht bei
einer kleinen Anzahl von Gebäuden eine Ueberversicherung
herbeizuführen. Deshalb glaube ich, daß Antrag 1 über
das Ziel hinausschießt. Ich würde dankbar sein, wenn
darüber Aufklärung gegeben würde, wie die Regierung sich
gegenüber den Bedenken hinsichtlich der Ueberversicherung
stellt, ob sie das Bedenken, daß durch die Regierungsvorlage
bei einer Anzahl Gebäuden eine Ueberversicherung eintreten
würde, teilt oder nicht teilt.

Präsident : Das.Wort hat Herr Ministerialrat Weber.
Oberregierungsrat Weber : Ich darf die Frage dahin

beantworten, daß wir die Bedenken nicht in dem Maße
teilen, wie sie aus den Worten des Herrn Lohse heraus¬
klingen. Es mag sein, daß dieses oder jenes Haus zu hoch
versichert ist, daß ist aber eine so verschwindend geringe
Zahl, daß ich sagen möchte, man könnte die Häuser zählen,
bei denen man sagen könnte, die stehen mit ihrer Brand-
kassenvcrsichcrungssumme zu hoch. Im allgemeinen stehen
die Häuser ihrem Wert entsprechend. Wir haben früher
einzelne Fälle und jetzt auch gemeindeweise die Häuser einer
Nachprüfung unterzogen. Die Nachprüfung ist bekanntlich
dazu, festzustellen, ob die Häuser zu niedrig oder zu hoch
versichert sind, und wir müssen feststcllen, daß in den Ge¬
meinden, wo wir gewesen sind, tatsächlich die Brandkassen¬
versicherungssumme zu halten war oder aber die Werte zu
erhöhen waren, weil eine Verbesserung erfolgt war, die nicht
gemeldet war. Daß wir heruntersetzen mußten, ist nicht
eingetreten, derartige Fälle sind hier nicht. Die Absicht
der Antragsteller ist ja bekannt. Aber diese Absicht geht
vorbei an dem Hauptzweck unseres neuen Gesetzes, nämlich
die Sicherung unserer Volkswirtschaft und die Sicherung
der einzelnen Hausbesitzer gegen zu große Verluste. Wenn
der Antrag in verbesserter Form angenommen würde, dann
würde das Bild dasselbe sein, was wir jetzt haben, daß wir
eine sehr große Reihe von Hausbesitzern haben, die auf den
höchsten Teurungssatz gehen, daß wir aber auch eine große
Reihe von Hausbesitzern behalten, die sitzen meist auf dem
Lande, die ihre Summen niedrig lassen. Wir haben, ich
habe das schon ausgeführt, das Bild, daß der Norden auf
das ISfache geht, daß die mittlere Geest gemischt und dann
der Süden auf das 12—14fache kommt. Darin sehen wir
eine große Gefahr, daß wir meinen, dieser Gefahr muß vor¬
gebeugt werden. Wenn ich den Antrag durch die ganze
Kasse durchrechne, daun bedeutet dieser Ausfall des */4,
der. 250/v, bei einem Teurungsfaktor von 25 einen Ver-
mögenswcrt von 3 Milliarden und 125000 Nehmen
wir den schlimmsten Fall an, daß diese wegbrcnnen würden

und sie wären zu 75°/o versichert, dann wäre das der Auz.
fall am Vermögen. Dem gegenüber sollen diese3 MilliM,
bezahlen an Prämien 3 Millionen Mark im Durchs^
Das ist tatsächlich keine Summe, die man als nennen^
bezeichnen kann, wenn man bedenkt, welche volkswirtschch
liehen Werte man damit halten kann. Oder nehmen
einen Einzelfall an. Ich habe zwei Fälle ausgeschrieb^
Ein Haus, das im Frieden mit 30000 ^ versichert
das würde, zum 25fachcn versichert, 750000 ^ wertst
Das soll, wenn ich den Normalsatz von 1 „chme ch
Prämie etwa 750 ^ im Jahre zahlen. Würden
diese 750 /a nur zu Raum kommen, dann würde der Besitz«
187 sparen können. Das ist für den Mann kein Ge¬
genstand. Aber es ist für ihn wohl ein Gegenstand, n>U
er später beim Abbrennen und beim Wiederaufbau18700VFl
entbehren soll. Aehnlich ist es, meine Herren, wenn ich ei,
kleines Haus nehme. 6000 ^ Friedenswert, mal 25 stz,
150000 Der würde etwa 60 ^ Jahresprämie zahle,,!
Würde bis 75°/a versichert, würde er 15 ^ Prämie spM tz-
Was sind 15 das ist nichts, würde er aber abgebram^
sein und wieder aufbauen, dann fehlen ihm 3700V Li^
Also, sowohl im Einzelfall wie in der Gesamtheit ist
Bild bei Antrag 1 sehr ungünstig, daß man es nichtU-s
antworten kann, den Antrag zu verfolgen. Ich darf
darauf Hinweisen, daß wir mit der Festsetzung des TeunG'!
faktors ja, das ist schon von mir angcdeutet worden, in»
nachhinken. Wir kommen nicht immer auf den richtig«1
Teurungspunkt, sondern wir werden immer dahinterM «, i
und so liegt darin schon das, was der Antrag im Hintn- ^
gründe will, darin liegt schon ein Teil der Selbstversichmg.
begraben. Ich möchte warnen, diesen Antrag hiera»sp
nehmen, auch in geänderter Form, und möchte wirklich wt
hcimgcben, der Vorlage zu folgen. Ich darf dann noch msn
eins aufmerksam machen: Einen finanziellen Hintergnuiis
hat die Sache auch, oder umgekehrt, der Z 10 unsererA-j
Wurfs, der eine Ermäßigung der alleinstehenden GMdo
in Stadt und Land vorsieht, der ist nur möglich, m>
diese in dem Z 1 zunächst voll versichert werden. A
Entgegcnkommcn, das den alleinstehenden Gebäuden gezeigt
wird, daS bedeutet für uns bei 25facher Teurung eiml
Ausfall, wie wir es schätzen, von 500—700000 ^ . 8
können daS nur ertragen, wenn auf der anderen Linie sit
Vollversichcrungeinsctzt, sonst haben wir zu prüfen, obN
durch die Annahme des Antrages 1 in der abgeschnD»
Form den Z 10 aufrecht erhalten können.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt? R
schließe die Beratung. Wir kommen zur Abstimmung,» ?
zwar stimmen wir zunächst ab über den Antrag 1>
bitte die Abgeordneten, die den Antrag, den ich wohlW
wieder zu verlesen brauche, annehmen wollen, sich zi>̂
heben. — Geschieht. — Der Antrag ist abgelehnt. ^ .
bitte sodann die Abgeordneten, die den Antrag2 annclM-
wollen, sich zu erheben. — Geschieht. — Der Antrags
angenommen. Ueber die Anträge 3—5 lasse ich genieW
abstimmen. Ich bitte die Abgeordneten, die diese AM
annehmen wollen, sich zu erheben. — Geschieht. ^
Anträge sind angenoumen. Ich werde dann soeben dim
aufmerksam gemacht, daß noch ein Antrag 6 da ist>
hatte ihn übersehen. Antrag 6 lautet:
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Die Eingabe der Handelskammer dem Staatsmini¬
sterium zur Prüfung zu überweisen,

alb bitte die Abgeordneten, die auck diesen Antrag annehmen
Mllen, sich zu erheben. — Geschieht. — Der Antrag ist
angenommen.

7 Gegenstand ist
Wahl vo» Mitgliedern und Vertretern für das Fi-

WiMncht.
Der Präsident des Landesfinanzamts hat -Vorschläge

aeinacht, die in der Anlage 79 enthalten sind. Der Ver¬
trauensmännerausschuß hat wiederholt die Vorschläge be¬
sprochen und wird zunächst durch Herrn Schmidt Vor¬
schläge machen lassen.

Abq. Schmidt : Der Vertrauensmänncrausschuß des
Landtages hat mich beauftragt, das Resultat der Beratung
bekanntzugebcn. Leider ist im Vertrauensmännerausschuß
leine Einigkeit erzielt; aber von der großen Mehrheit des
Ausschusses bin ich beauftragt, Ihnen folgenden Vorschlag
zu machen: Annahme des Vorschlages des Finanzministers
mt der Ausnahme, daß unter a. Ziffer 6 geschrieben wird,
Apotheker König , Löningen und unter b Ziffer 2 Partei¬
sekretär Frerichs in Rüstringen.

Präsident: Das Wort Herr Abg. Henri eicke.
Abg. Henneicke: Bei der Besprechung im Ausschuß

sind unsere Wünsche und Anträge nicht berücksichtigt worden.
Wir sehen davon ab, hier im Plenum erneut unsere An¬
träge zu stellen. Wir können aber für die Anträge des
Herrn Schmidt nicht stimmen und werden uns daher der
Stimme enthalten.

Präsident: Das Wort hat Herr Abg. Schmidt.
Abg. Schmidt : Ich schlage vor, per Akklamation zu

wählen.
Präsident: Die Geschäftsordnungschreibt vor, daß in

der Regel durch Stimmzettel gewählt werden soll, aber es
lönimi Ausnahmen gemacht werden. Herr Schmidt schlägt
vor, hier die Ausnahme zu machen. Widerspruch wird nicht
erhoben. Andere Vorschläge werden nicht gemacht? Ich
mache dann noch darauf aufmerksam, daß die Wahl so
torzunehmen ist, daß die Vorgeschlagenen zu ehrenamtlichen
Mitgliedern und Vertretern aller anderen ehrenamtlichen
Mitglieder des Finanzgerichts gewählt werden. Es wird
Wert darauf gelegt, daß dieses, was Ihnen auf Seite 4 der
Vorlage mitgeteilt wird, ausdrücklich ausgesprochen wird.
Ich bitte nun die Abgeordneten, die die von Herrn Schmidt
vorgeschlagenenPersonen wählen wollen, sich zu erheben.
- Geschieht. — Die Vorgeschlagenen sind gewählt.

8. Gegenstand der Tagesordnung ist ein
Bericht des Ausschusses1, betreffend Mitteilung des

-Wtsiiliiiisteriums über die Fehlbeträge der Eisenbahn-
MieNasse für das Jahr 1919 und das1. Vierteljahr 1920.

Der Ausschuß stellt 2 Anträge:»»trag1:
Der Landtag wolle die Mitteilung der SlaatSregierung
durch Kenntnisnahme einstweilen für erledigt erklären.

Antrag 2:
Die Staatsregierung wird ersucht, weitere Vorlagen
zu machen, wenn die Reichsregierung Teile der

-̂tcnogr. Berichte» II. Landtag, 6. Versammlung.

Rechnungsabschlüsse mit Erfolg beanstandet, sodaß
die Rückzahlung eines Teiles der Fehlbeträge in
Frage gestellt werden sollte.

Ich eröffne die Beratung zu diesen Anträgen. Das Wort
wird nicht verlangt? Ich schließe die Beratung und bitte
die Abgeordneten, die die beiden Anträge annehmen wollen,
sich zu ergeben. — Geschieht. — Die Anträge sind ange¬nommen.

9. Gegenstand ist der
Bericht des Ausschusses1 über die Anlage der Staats¬

regierung, betr. Grundsätze für Teuerungszuschüsse au
Hinterbliebene von Angestellten usw.

Der Ausschuß stellt 2 Anträge:
Antrag 1:

Der Landtag wolle die zum 1. August und zum
1. Oktober 1921 vorgenommene Erhöhung der
Teuerungszuschüsse au Hinterbliebene von Angestellten
usw. nachträglich genehmigen.

Antrag 2:
Der Landtag wolle sich mit den für die Gewährung
von Teuerungszuschüsseu au Angestellte usw. seit dem
1. Januar 1922 zu befolgenden Grundsätzen in der
anliegenden neuen Fassung einverstanden erklären.

Ich eröffne die Beratung zu diesen beiden Anträgen und
zu der Vorlage der Staatsregierung . Das Wort wird nicht
verlangt? Ich schließe die Beratung und bitte die Abge¬
ordneten, die die Anträge annehmen wollen, sich zu erheben.
— Geschieht. — Die Anträge sind angenommen.

10. Gegenstand ist der
Bericht des Ausschusses1 (Petitionsausschuß) über

die Eingabe der Holzwärter im Landesteil Oldenburg um
Verleihung der Zivilstaatsdienereigeuschast.

Der Ausschuß beantragt
Die Eingabe durch Annahme der Anlage 50 für er¬
ledigt zu erklären.

Ich eröffne die Beratung über diese Eingabe und den An¬
trag des Ausschusses. Das Wort wird nicht verlangt? Ich
schließe die Beratung. Wir stimmen ab. Ich bitte die
Abgeordneten, die den Antrag annehmen wollen, sich zu er¬
heben. — Geschieht. — Der Antrag ist angenommen.

11. Gegenstand der Tagesordnung ist der
Bericht des Ausschusses1 zu der Eingabe des Eigners

Hermann Abeln in Dwergte bei Molbergeu um die Be¬
willigung des Weidens einer kleinen Herde Heidschnuckenin den staatlichen Forsten.

Der Ausschuß beantragt
Der Landtag wolle die Eingabe durch die Antwort
der Regierung als erledigt ansehen.

Die Antwort der Regierung ist im Text des Berichts ent¬
halten. Ich eröffne die Beratung zu dem Anträge und zu
der Eingabe. Da niemand das Wort wünscht, schließe ich
die Beratung und bitte die Abgeordneten, die den Antrag
aunehmeu wollen, sich zu erheben. — Geschieht. — Der
Antrag ist angenommen.

18
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12. Gegenstand ist der
Bericht des Ausschusses1 über die Eingabe des Ver¬

eins oldenburgischer Staatsförster, betr. Zurückzahlung von
Gebühren für Benutzung des Fernsprechers.

Der Ausschuß beontragl:
Uebcrgang zur Tagesordnung.

Ich eröffne die Beratung zu dem Anträge und der Eingabe.
Das Wort wird nicht verlangt? Ich schließe die Beratung
und bitte die Abgeordneten, die den Antrag des Ausschusses
annehmen wollen, sich zu erheben. — Geschieht. — Der
Antrag ist angenommen.

13. Gegenstand ist der
Bericht des Ausschusses1, betr. Neuregelung der Ge-

haltsverhältnisse der Direktoren der landw. Winterschulen.
Eine Minderheit beantragt:

Ablehnung der Regierungsvorlage.
Die Mehrheit stellt den Antrag:

Annahme der Regierungsvorlage.
Ich eröffne die Beratung zu diesen beiden Ausschußanträgen
und zu der Vorlage der Staatsregierung . Das Wort ist
nicht verlangt? Ich schließe die Beratung und bitte die
Abgeordneten, die den Antrag 1 der Minderheit annehmen
wollen, sich zu erheben. — Geschieht. — Der Antrag ist
abgelehnt. Ich bitte jetzt die Abgeordneten, die den Antrag 2
annchmen wollen, sich zu erheben. — Geschieht. — Der
Antrag ist angenommen.

14- Gegenstand ist der
Bericht des Ausschusses1 über̂die Eingabe des Dienst¬

mannes Ehr. Reis.
Der Ausschuß beantragt:

Der Landtag wolle die Eingabe durch die Erklärung
des Regierungsvertreters für erledigt erklären.

Ich eröffne die Beratung zu diesem Anträge und zu der
Eingabe. Da das Wort nicht gewünscht wird, schließe ich
die Beratung und bitte die Abgeordneten, die den Antrag
annchmen wollen, sich zu erheben. — Geschieht. — Der
Antrag ist angenommen.

15. Gegenstand ist der
Bericht des Ausschusses1 über die Eingabe des Turn¬

lehrers am Gymnasium in Eutin, Ad. Braasch, betr.
Regelung seiner Gehalts- und Anstellungsverhältnisse.

Der Ausschuß beantragt:
Der Landtag möge die Eingabe durch die Erklärung
der Regierung für erledigt erklären.

Ich eröffne die Beratung zu der Eingabe und zu dem An¬
träge des Ausschusses. Das Wort wird nicht verlangt?
Ich schließe die Beratung und bitte die Abgeordneten, die
den Antrag des Ausschusses annchmen wollen, sich zu er¬
heben. — Geschieht. — Der Antrag ist angenommen.

16. Gegenstand ist der
Bericht des Ausschusses1 zu' Aulage 59 des Staats-

ministernnns.
Der Ausschuß beantragt:

Der Landtag wolle die Anlage 59 des Staatsmini¬
steriums für erledigt erklären.

Ich eröffne die Beratung zu dem Anträge und der Vorlage.
Da niemand das Wort wünscht, schließe ich die Beratung.

Ich bitte die Abgeordneten, die den Antrag des AussĤ ^
annehmen wollen, sich zu erheben. — Geschieht. - ^
Antrag ist angenommen.

17. Gegenstand ist der
Bericht des Ausschusses1 zu der Eingabe desH« , ^

lehrersa. D. C. Wriedt in Eutin, betr. bessere Eiiistusw
bezw. Pcnsionsberechnung. ^

Der Ausschuß beantragt:
Auch diese Eingabe der Regierung als Material;, l
überweisen.

Ich werde von der Negierung darauf aufmerksam genich, s
daß der Punkt 31 der Tagesordnung dieselbe Angelegen^ ^
betrifft.

Punkt 31 ist:
Bericht des Ausschusses1 zu der Eingabe des ha»

lehrersa. D. Oehlman», betr. höhere Eingrupsnermz. s
Der Ausschuß beantragt : ^

Der Landtag wolle die Eingabe der Regierung chs
Material überweisen. »

Ich eröffne mit Zustimmung des Landtages zu beiden
trägen und Eingaben das Wort. Dieses wird nicht gi>E
wünscht? Ich schließe die. Beratung . Wir stimmen Hins
beide Anträge getrennt ab. Ich bitte die Abgeordneten, d«i
den Antrag zu Punkt 17 der Tagesordnung anneh« »
wollen, sich zu erheben. — Geschieht. — Der Antrag istc
angenommen. Ich bitte ebenfalls die Abgeordneten, died«^
Antrag zu Punkt 31 annehmen wollen, sich zu erheben. - ?
Geschieht. — Der Antrag ist ebenfalls angenommen. n

18. Gegenstand ist der s!
Bericht des Ausschusses2 über die Eingabe von GM!

eigentümern der Gemeinde Sillenstede, betr. ErlaßO s
licher Bestimmungen zur Entschädigung von Grunich»
tümern wegen Grundwassereutziehung.

Der Ausschuß stellt 2 Anträge:
Antrag 1 : j

Der Landtag wolle das Staatsministerium erschi, l
einen Gesetzentwurf zur Regelung der Entschädigt̂
frage bei Grundwasserentziehung vorzulegen.

Antrag 2:
Die Eingabe hinsichtlich der von den Petenten«»,
gestrebten Entschädigungdem Staalsministeriuni zu'
Prüfung zu überweisen.

Ich eröffne die Beratung zu den beiden Anträgen desAel-
schusses und zu der Eingabe. — Das Wort hat Herriltz
Müller . .

Abg. Müller : Meine Dame und meine Hermt
Nach den Verhandlungen im Ausschuß, die im NM
wiedergegcben sind, ist zweifelhaft, ob man direkt ein Ws
von der Regierung verlangen soll. Wenn der AntragM
genommen wird, so muß die Regierung ein Gesetz VMM
Ob die Frage schon so weit geklärt ist, übersehe ich Es
Ich möchte einen Verbesserungsantrag stellen dahingW'

Die Regierung zu ersuchen, zu prüfen, ob eint
setzliche Regelung der Entschädigungsfrage mW
ist. Heber das Ergebnis dieser Prüfung m
jetzigen Versammlung des Landtages Mitteilung! .
machen. !
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alaube, das ist nicht so weitgehend, aber man würde
^ Staatsregieruag die Möglichkeit geben, einen Gesetz¬
en,Wurf vorzulegen.

Präsident : Das Wort hat der Berichterstatter, Herr
Mg. Frerichs.

Abg. Frerichs : Meine Dame und meine Herren!
i Ter Ausschuß ist von der Erwägung ausgegangen, daß in

aiider'en Freistaaten, z. B . in Preußen und Bayern, ein
f Metz über die Entschädigungspflicht besteht, und hat infolge-
! jEn geglaubt, daß cs an der Zeit sei. diese Materie, daß
i die vorhandenen Uebelstünde von den Betreffenden schmerz-
j lich empfunden werden, gesetzlich zu regeln, deswegen ist der
I Ausschuß zu dem Anträge gekommen. Was in andern

Freistaaten vorhanden ist, wird in Oldenburg nicht un¬
möglich sein.

Präsident: Das Wort hat Herr Abg. König.
s Abg. König : Da weder das Bürgerliche Gesetzbuch
) noch ein oldenburgisches Gesetz die Frage der Entschädigung
i der Grundwasscrcntziehung regelt, so muß doch endlich ein

Gesetz geschaffen werden, wonach die geschädigten Grund,
i eigentümcr ihr Recht fordern können. Der Schaden, den
H die Grundwasserentziehnng hervorruft, tritt nicht plötzlich

Ns, sondern allmählich, und von Jahr zu Jahr ' wird er
. sichtbarer. In Jahren mit reichlichen Niederschlägen merkt

man ihn gar nicht, und so kann es Vorkommen, daß ein
Grundeigentümer erst nach Jahren merkt, welcher Schaden
ihm erwachsen ist. Am Schluffe des vorliegenden Berichts
aus Wiefelstede, betr. Erlaß gesetzlicher Bestimmungen zur
Entschädigung der Grundeigentümer wegen Grundwasser-
mtziehung, ist schon bemerkt, daß auch in der Dorfschaft

i Winkum, Gemeinde Löningen, seit Jahren die Klagen über
j Grundwasserentziehuug laut werden. Die Artländer Wiesen-
! genosfenschaft hat im Hahnemoorkanal eine Schleuse angelegt,
' durch welche das Wasser aufgestaut wird ; unterhalb der
! Schleuse aber hat der Kanal eine Tiefe von 15 Fuß und
! führt nur ganz geringe Mengen Wasser. Bei dem durch-
> lässigen Sandboden wird den anliegenden Ländereien das
' Grundwasser entzogen, und früher fruchtbare Aecker und

Wiesen sind unfruchtbar geworden. Sobald eine trockne Zeit
eintritt, sicht man sofort, wie weit die Grundwasserentziehuug
vor sich gegangen ist, sie zeichnet sich deutlich ab in dem
Pflanzenwuchs. Bei Anlegung der Schleuse konnten die
Eigentümer die Folgen unmöglich übersehen. Früher litten
sie häufig unter zu viel Wasser, und unmöglich konnten sie
die Folgen eines so tiefen trocknen Kanals berechnen. Auch

! war wohl nicht beachtet, daß die Kanalsole tiefer gelegt
! wurde. Wer aber die Folgen der Grundwasserentziehung

>bmchnen konnte und mußte, das waren die Wasserbau-
! trchniker, und die mußten beim Abschluß des mit der Art-
! ander Genossenschaft abgeschlossenen Vertrages unsere Land¬

leute schützen und unsere Landwirte auf die Folgen der
"Ueferlcgung der Wassersole im Kanal aufmerksam machen.
Ware die Schleuse1 /̂2  lrrrr weiter unterhalb angelegt worden,
waren unsere Landleute geschützt gewesen. Der Schaden
wuß auf die eine oder andere lPeise wieder gutgemacht
e ^ ^ cksi können die Anlieger das fordern; freilich
M bis jetzt alle ihre Beschwerden und Bemühungen umsonst

gewesen. Entweder müssen die Grundbesitzer entschädigt
werden, oder es müssen Anlagen geschaffen werden, die den
Zustand, wie er vor Anlegung der Schleuse war, wieder
Herstellen.

Präsident : Das Wort hat Herr Ministerialrat Weber.
Oberregierungsrat Weber : Ich habe im Ausschuß

erklärt, daß die vldenburgischen Rechte die Frage der Grund-
wasserentzichung nicht bcordnet haben, und habe darauf
hingewiesen, daß in anderen Staaten die Frage geregelt sei,
aber im Zusammenhang mit dem sonstigen Wasserrecht.
Daran anschließend habe ich erklärt, daß auch bei uns die
Frage zu prüfen sei, wenn das Wasserrecht einer Prüfung
unterzogen werde. Ich glaube nicht, daß cs tunlich ist, diese
Frage aus der ganzen Materie herauszulösen und für sich
zu beordnen; ich möchte dafürhalten, daß wir sie mit dem
gesamten Wasserrecht zusammenbringen; und ich habe den
Antrag 1 des Ausschusses auch nur dahin aufgefaßt, daß
dieses bei der gemeinsamen Regelung ins Auge gefaßt wer¬
den sollte. Wenn der Antrag bezweckt, daß wir schon außer¬
halb der Regelung der ganzen Materie diese Frage für sich
vorlegen sollen, dann muß ich allerdings anheimgeben, doch
den Antrag nicht anzunehmen, sondern den Verbesserungs¬
antrag. den Herr Abg. Müller stellt, der der Staats«
regierung die Prüfung der Frage auserlegt. Ich kann er¬
klären, daß wir die Frage prüfen werden und ihr nüher-
treten werden; nur wird es nicht möglich sein, diese Frage
zum nächsten Landtag beordnet zu sehen.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Meyer.
Abg. Meyer : Ich möchte anregen, schon jetzt festzu¬

stellen, wie hoch der normale Grundwasserstand in Damme
ist, damit bei einer Bergwerksanlage festgestellt werden
kann, wie weit eine Grundwasserentzichungvorgekommen ist.
Wenn nicht schon heute die Feststellungen gemacht werden,
so ist später schwerlich der Nachweis zu erbringen. Meines
Erachtens entstehen uns daraus keine Kosten, denn der jetzige
Vertrag bietet eine Handhabe, dieses auf Kosten der Bohr¬
gesellschaft vorzunehmen. Es ist meines Erachtens nötig, daß
das rechtzeitig geschieht; später wird sonst schwerlich nach¬
zuweisen sein, daß eine Wasserentziehung stattgefunden hat

Präsident : Das Wort hat Herr Negierungsrat
Zeidler.

Oberregierungsrat Zeidler : Ich kann die Erklärung
abgeben, daß die erforderlichen Schritte bereits in die Wege
geleitet sind. Es ist eine entsprechende Verfügung an die
Jlseder Hütte ergangen, und das Bauamt Münsterland ist
mit Anweisung versehen. Sobald die Bohrungen so weit
fortgeschritten sind, wird mit der Untersuchung und Nach¬
prüfung der Grundwasserstände begonnen.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Frerichs.
Abg. Frerichs : Ich kann im Namen meiner Freunde

erklären, daß wir nach den Erklärungen des Regierungs¬
vertreters keine Bedenken haben, dem Anträge Müller
stattzugeben, da die Regierung beabsichtigt, so schnell wie
möglich die Materie zu regeln.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt?
Ich schließe die Beratung . Wir kommen zur Abstimmung,

18*
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und zwar zunächst über den Verbesserungsantrag Müller,
den ich wohl nicht wieder zu verlesen brauche . Ich bitte
die Abgeordneten , die diesen Antrag annehmen wollen , sich
zu erheben . — Geschieht . — Der Antrag ist angenommen.
Damit ist der Antrag 1 des Ausschusses erledigt . Wir
haben nun noch abzustimmen über den Antrag 2 des Aus¬
schusses, wie er im Bericht steht . Ich bitte die Abgeordneten,
die diesen Antrag annehmen wollen , sich zu erheben . — Ge¬
schieht. — Der Antrag ist angenommen.

19 . Gegenstand ist der

Bericht des Finanzausschusses über die Vorlage des
Staatsministeriums , betr . den Erwerb von Bildern aus
der Großherzoglichen Galerie.

Der Ausschuß beantragt:
Der Landtag wolle sich mit dem Erwerb der in
der Vereinbarung vom 15 . Juni 1921 genannten
Bilder der ehemaligen Großherzoglichen Galerie
einverstanden erklären und hierfür den Betrag von
954300 ^ zu Z 279 Z des Voranschlags der
Landeskasse für den Landesteil Oldenburg für 1922
bewilligen.

Ich eröffne die Beratung zu diesem Anträge und zu
der Vorlage . Das Wort hat Herr Abg . Schmidt.

Abg . Schmidt : Meine Dame und meine Herren ^
Der Ausschuß ist einstimmig in der Bewilligung der hier
verlangten Mittel von 954 300 Es wurde von ver¬
schiedenen Seiten bedauert , daß nicht auch die andern
Bilder , die früher zur Sammlung gehört haben , in den
Besitz des Staates übergehen . Das Angebot , das der
Großhcrzog damals machte , war günstig , aber es lag in
den derzeitigen schwierigen politischen Verhältnissen , daß
der Landtag seine Zustimmung zu dem Kauf der gesamten
Galerie nicht geben konnte . Immerhin bedeutet der Rest
von diesen Bildern noch eine namhafte Kunstsammlung , und
es ist dankend anzuerkenncn , daß der frühere Landesherr
auf Grund der Schätzung von 1919 , die. damals schon als
niedrig angesehen wurde , heute dem Lande die Bilder für
diesen billigen Preis überläßt.

Ein Druckfehler ist zu berichtigen , es muß nicht
heißen im § 219 , sondern im Z 279Z.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Stukenberg.
Abg . Stnkenberg : Meine Dame und meine Herren!

Ich glaube , alle Kunstfreunde in Oldenburg werden erfreut
sein , daß der Rest der Sammlung erhalten bleibt . Es ist
jammerschade , daß die prächtigsten Stücke in das Ausland
gewandert sind . Aber die verbliebenen Sachen sind nicht
iiur für den Kunstfreund , sondern auch für den unbefangenen
Beschauer von Wert . Das wird erst recht zutage treten,
wenn sie nicht mehr in der jetzigen Bricfmarkensammlungs-
weise aufgehangen werden . Dann möchte ich aber darauf
aufmerksam machen , daß in der Stadt Oldenburg noch sehr
wertvolle Teile des alten Knnstschatzes des früheren Landes¬
herr » sich befinden , nämlich zwei prachtvolle Gemälde und
eine ganz vortreffliche Sammlung von Kupferstichen und
Holzschnitten . Es wäre zu wünschen , daß die Regierung
dem Erwerb dieser Schätze nähertritt , andernfalls würde

ich bei passender Gelegenheit beim LandeskassenvoraM «,
einen entsprechenden Antrag stellen . '

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Behrens.
Abg . Behrens : Meine Dame und meine Hem,

Ich kann die Worte des Herrn Schmidt  nicht uinM-
sprachen hinausgehen lassen . Herr Schmidt  hat bedeut
daß ein Teil der Galerie des ehemaligen Landesherrn i«z
Ausland gewandert ist . Ich kann mich diesem Bedanm
nur anschließen , aber die Schlußfolgerung , die er
hat , warum das geschehen ist , trifft nicht das Nichts !
Es lag nicht an den außenpolitischen Verhältnissen , dii
einem Teil des Landtages cs unmöglich machte , demA«,
trag mit dem ehemaligen Großherzog zuzustimmcn , sondm
es lag daran , daß der Vertrag über die Übernahme du'
Gemäldegalerie verquickt worden war mit der Abgabe d,z
Eutiner Schlosses und mit vorsintflutlichen Holzdeputate«.
Darum ist der Vertrag mit dem ehemaligen Großherzazl
nicht zustande gekommen . i

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlang!? i
Ich schließe die Beratung und bitte die Abgeordneten, dii ?!
den Antrag des Ausschusses annehmen wollen , sich zu ei- !
heben . — Geschieht . — Der Antrag ist angenommen. ^

20 . Gegenstand ist der /
Bericht des Ausschusses 3 , betr . Aufnahme einer L?

leihe zu Lasten des Wangerooger Kurtaxfonds.
Der Ausschuß beantragt:

Der Landtag wolle die Aufnahme einer Anleihe>«
Höhe von 150000 ^ genehmigen , die aus den
Wangerooger Kurtaxfonds zu verzinsen und i«
10 Jahren abzutragen ist.

Ich eröffne die Beratung zu diesem Anträge undz» '
der Vorlage der Staatsregicrung . Da das Wort M l
verlangt wird , schließe ich die Beratung und bitte dieM- ;
geordneten , die den Antrag annehmen wollen , sich zu er¬
heben . — Geschieht . — Der Antrag ist angenommen. l

21 . Gegenstand ist der j
Bericht des Ausschusses 3 über die Anlage 58, Ick.

nachträgliche Bewilligung von 40000 für die llnlki-
haltung der Strandmauer zu Dangast zu 8 88 des
anschlags für 1921.

Der Ausschuß beantragt:
Der Landtag wolle für die Unterhaltung dn
Strandmauer zu Dangast zu Z 88 des Voranschlag»
für 1921 die Gesamtsumme von 40000 ^ »ch°
träglich bewilligen . ,

Ich eröffne die Beratung zu diesem Anträge und z» t
der Vorlage . Da niemand das Wort wünscht , schliche Ä'
die Beratung und bitte die Abgeordneten , die den Antra;
des Ausschusses annehmen wollen , sich zu erheben. — ^
schielst. — Der Antrag ist angenommen.

22 . Gegenstand ist der
Bericht des Ausschusses 3 zu der Eingabe des Old!"'

burger Philologenvereins.
Der Ausschuß beantragt:

Uebergang zur Tagesordnung.
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Ich eröffne die Beratung zu der Eigabe und zu diesem
«rage. Das Wort hat Herr Abg. Lohse.

Abg. Lohse: Meine Dame und meine Herren! Ich
bedauere daß der Ausschuß zu diesem Anträge keine freund-
>ickne Stellung eingenommen hat. Wir betonen sonst
immer, tzgß fgr Kulturaufgaben Gelder übrig sein müssen,
und wir haben für öffentliche Kunstpflege und Theater und
deraleichen Summen übrig, die mit dem hier geforderten
bescheidenen Betrage in keinem Verhältnis stehen. Man
sollte nach meiner Meinung Kultur auch dann pflegen,
wenn es sich um eine Vertiefung in dem Sinne handelt,
daß einer Stelle eine Vertiefung der Bildung erfolgt und
neue Anregungen gegeben werden, an der zwar das, was
man höhere Schulbildung nennt, vorhanden ist, von der
aas aber gerade deshalb die Anregungen fruchtbar gemacht
und weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden können.
Ich kann auch nicht zugeben, daß derartige Konsequenzen
sich ergeben mußten, wie sie der Ausschußbericht schildert,
daß nämlich andere Berufsstände mit gleichen Forderungen
kommen könnten. Es handelt sich um etwas, was sich
keineswegs auf den engen Fachkreis derer, die den Antrag
gestellt haben, beschränkt, und das deshalb wohl unter
einem allgemeineren Gesichtspunkt hätte gefaßt werden
können. Da aber ein einstimmiger Ausschußantrag vorliegt,
sehe ich davon ab, einen Gegenantrag zu stellen.

Präsident: Das Wort hat Herr Abg. Stukenberg.
Abg. Stukenborg : Meine Dame und meine Herren!

Auch ich bedauere außerordentlich, daß der Beschluß so
ausgefallen ist. Ich wundere mich über den Satz in der
Begründung„Aus der Bewilligung einer solchen Summe

, für den genannten Zweck würden unbedingt Folgerungen
s M seiten anderer Bcrufsständc, Juristen , Mediziner,
! Aksschnllehrcr nsw. mit Recht gezogen werden." So
i muß die Begründung nicht lauten. Wenn wirklich ein

Zortbildungsbedürfnisfür eine einzelne Gruppe vorliegt,
! dann muß etwas geschehen, denn alle genannten Gruppen
! stehen im öffentlichen Dienst. Es ist doch wirklich so, daß
! die Wissenschaft von Jahr zu Jahr fortschreitet, und schon

England hat vor dem Kriege mit dem Erfolg den Weg
beschütten, dem wir stückweise folgen, nämlich den, daß die
llnwersitciten die neueren wissenschaftlichen Ergebnisse von
Zeitspanne zu Zeitspanne hinaustragen in die Kreise der
Gebildeten, — Da hier ein Antrag auf Uebergang zur
Tagesordnung vorliegt, werde ich mir erlauben, beim
Landeskasscnvoranschlag zum entsprechenden Paragraphen

: einen Antrag zu stellen.
! Präsident : Das Wort hat der Berichterstatter Herri Ag. Albers. ^

Abg, Albers : Meine Dame und meine Herren! Der
Auchchuß hat zunächst diesem Anträge mit dem größten
^ gegenüber gestanden, er hat aber dann gerade
wWürdigung der Gründe, die vom Regierungsvertreter
Wben wurden, darauf verzichten müssen, weiter zu gehen,

er gegangen ist. Wenn Herr Abg. Stukenberg sagt,
n borbehält, zu einer Position des Landeskassen-

^Mn entsprechenden Antrag zu stellen, so will
B M sagen, daß eine solche Position im Landeskassen¬

voranschlag sich nicht befindet. Dann müßte er dazu über¬
gehen, eine neue Stelle zu beantragen.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt? Ich
schließe die Beratung und bitte die Abgeordneten, die den
Antrag des Ausschusses annehmen wollen, sich zu erheben.
— Geschieht. — Der Antrag ist angenommen.

23. Gegenstand ist der
Bericht des Ausschusses3 über die Anlage 11, betr.

die Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten eines Zu¬
wässerungskanals an die Stedinger Sielacht und zu den
Kosten eines Nivellements an die Stedinger und die Schlüter
Sielacht aus dem Weserfonds.

Der Ausschuß beantragt:
Der Landtag wolle sich mit der Gewährung von
Zuschüssen von 20 vom Hundert der Kosten des
Zuwässerringskanals, jedoch nicht über 150000 ^
an die Stedinger Sielacht und von 50 vom Hundert
der Kosten des Nivellements, jedoch nicht über
6000 an die Stedinger und die Schlüter Sielacht
aus dem Weserfonds einverstanden erklären.

Ich eröffne die Beratung und gebe das Wort Herrn
Abg. Behlen.

Abg. Behlen : Meine Dame und meine Herren! Die
Nbwässerungsverhältnisseim Gebiete der Stedinger und
Schlüter Sielacht haben sich in den letzten Jahrzehnten
ganz außerordentlich schwierig gestaltet und das erst recht
seit der Zeit, wo der Huntedurchstich bei Huntebrück durch-
gesührt worden ist. Die Verhältnisse liegen beinahe schon
so schlimm wie in der Jader Sielacht. Und sie werden
den Landtag sicher in den nächsten Jahren noch wiederholt
beschäftigen müssen. Die Schlüter Sielacht hat sich schon
verschiedentlich an den Landtag gewandt. Es handelt sich
dort um ein Projekt, die Eutwässerungsfrage durchgreifend
zu regeln. Ueber die Ausführung dieses Projekts schweben
seit mehreren Jahren Verhandlungen, wenn ich nicht irre,
seit 1915. Seit der Zeit begann die Teuerung zu steigen.
Wenn man gerade so weit war, das Projekt auszuführen
und mit Regierung und Landtag unterhandelt hatte um den
Zuschuß und der Zuschuß bewilligt war, war die Ausführung
des Projektes wieder unmöglich geworden durch die ein¬
getretene Teuerung. Augenblicklich stellt sich die Ausführung
des ganzen Projekts auf acht Millionen Mark. Was' in
der Anlage der Staatsregierung jetzt beantragt wird, ist ein
Zuschuß zu einem Teilprojekt des großen Projekts. Man
will vorläufig versuchen, durch Zuwässerung von der Ochtum
her einen stärkeren Strom zu erzeugen, der dann die Ge¬
wässer mehr offen halten soll. Ich hätte nun gern gesehen,
wenn man da sich nicht begnügt hätte mit der Summe von
150000 sondern daß man auf 50 Prozent der tat¬
sächlich entstandenen Kosten gekommen wäre. Ich habe
auch im Ausschuß damals dafür gesprochen. Es ist mir
aber gesagt worden, daß man bei der Frage, wenn das
große Projekt ausgeführt werden soll, noch nachträglich die
Frage prüfen wolle, ob es sich nicht empfehle, einen weiteren
Zuschuß von 300000 ^ zu geben. Weil das damals
gesagt worden ist, gebe ich mich vorläufig zufrieden. Ob
das große Projekt noch durchgeführt werden kann, ist
zweifelhaft. Geschehen muß aber etwas, denn der jetzige
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Zustand ist unhaltbar. Weil durch Verschlickung eine
ordentliche Entwässerung unmöglich gemacht wird, liegen
die Dinge so, daß sie nicht mehr zu halten sind.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt? Ich
schließe die Beratung. Wir kommen zur Abstimmung. Ich
bitte die Abgeordneten, die den Antrag des Ausschusses
annehmcn wollen, sich zu erheben. — Geschieht. — Er ist
angenommen.

Es folgt der 24. Gegenstand:
Bericht des Ausschusses3 (F-iuanzausschuß) über die

Eingabe des GemeindevorstandesFedderwarden(Amt Jever).
Der Antrag lautet:

Der Landtag wolle über die Eingabe der Gemeinde
Fedderwarden(Amt Jever) zur Tagesordnung über¬
gehen.

Ich eröffne die Beratung. Wenn niemand das Wort wünscht,
kommen wir zur Abstimmung und bitte ich die Abgeordneten,
die den Antrag des Ausschusses annehmen wollen, sich zu
erheben. — Geschieht. — Er ist angenommen.

Es folgt der 25. Gegenstand:
Bericht des Ausschusses1 über den Bericht der Ge¬

schäftsführung und des Lermögensbestandes der Staatlichen
Kreditanstalt des Herzogtums Oldenburg. (Anlage 57.)

Der Ausschußantrag lautet: „Die Anlage durch Kenntnis¬
nahme für erledigt zu erklären." Ich eröffne die Beratung.
Wenn auch hier das Wort nicht verlangt wird, kommen
wir zur Abstimmung und bitte ich die Abgeordneten, die
den Antrag annehmen wollen, sich zu erheben. — Ge¬
schieht. — Er ist angenommen.

Der 26. Gegenstand ist der
Bericht des Ausschusses1 über die Eingabe des Zoll¬

assistenten Voigt in Bremen, betr. Freigabe seiner Wohnung.
Der Ausschuß beantragt:

Der Landtag wolle die Eingabe durch die Erklärung
des Regierungsvertreters für erledigt erklären.

Ich eröffne die Beratung zu diesem Antrag und zu der
genannten Eingabe. Das Wort wird nicht verlangt? Ich
schließe die Beratung. Wir stimmen ab und bitte ich die
Abgeordnetelt, die den Antrag annehmen wollen, sich zu
erheben. — Geschieht. — Er ist angenommen.

27. Gegenstand ist der
Bericht des Ausschusses1 (Petitionsausschuß) zu den

auf das Forstbetriebsjahr1. Juli 1920/21 sich erstreckende»
Uebersichten über die Erträge der Staatsforsteu des Landes¬
teils Oldenburg. (Anlage 51.)

Der Ausschuß stellt den Antrag: „Die Anlage 51 durch
Kenntnisnahme für erledigt zu erklären." Ich eröffne die
Beratung zu diesem Antrag und zu der Anlage 51. Das
Wort ist nicht verlangt? Ich schließe die Beratung und
bitte die Abgeordneten, die den Ausschußantrag annehmen
wollen, sich zu erheben. — Geschieht. — Er ist angenommen.

Folgt nunmehr der 28. Gegenstand:
Bericht des Ausschusses1 über die Eingabe des

Oldenburger Schützenbuudes.
Der Ausschuß stellt den Antrag: „Der Landtag wolle

die Eingabe durch Nebergang zur Tagesordnung für erledigt
erklären." Ich eröffne die Beratung. Wenn niemand das

Wort wünscht, kommen wir zur Abstimmung. Ich^
die Abgeordneten, die den Ausschußantrag annehmen wog»
sich zu erheben. — Geschieht. — Er ist angenommen. '

29. Gegenstand ist ein
Bericht des Ausschusses1 über die Anlage 10,

Hergabe von Darlehen für Geuossenschaften.
Der Ausschuß stellt den Antrag: ,

Der Landtag wolle die Hergabe von je ISOOgFs
Darlehen, zusammen 30000 ^ an die unter MH f
und 3 genannten Genossenschaftenunter denn, (
Vorlage genannten Bedingungen zustimmen und̂ j
erforderlichen Mittel bei der Landeskasfc des Land,;- j
teils Oldenburg für 1921 zu Z 340 zur Versügu» !
stellen.

Ich eröffne die Beratung über diesen Antrag des Ausschuss»
und über die Anlage 10. Das Wort ist nicht verlang
Wir stimmen über den soeben verlesenen Antrag ab, M
bitte ich die Abgeordneten, die den Antrag annehmen wch«
sich zu erheben. — Geschieht. — Er ist angenommen, s.

Wir kommen zum 30. Gegenstand: j
Bericht des Ausschusses1 über die Eingabe des SchiW, !

bundes, Vereinigung deutscher Biochemischer Vereine, Sis!
Oldenburgi. O.

Der Ausschuß beantragt: „Der Landtag wolle üi„ >
die Eingabe zur Tagesordnung übergehen." Ich eröfs»,
auch hier die Beratung. Wenn niemand das Wort wünscht,
stimmen wir sofort ab, und bitte ich die AbgcordnM
die den Antrag des Ausschusses annehmen wollen, sichzi
erheben. — Geschieht. — Er ist angenommen.

Der Gegenstand 31 ist schon erledigt. Der 32. Geg,»-
stand ist der

Bericht des Ausschusses1 zur Eingabe des Verback;
landwirtschaftlicherKleinbetriebee. V., Sitz Barkhorn, i; >
treffend Bitte an den Landtag, den Waggonmangelp
beheben, um die Beschaffung von Kunstdünger zu ermöglich!».

Der Ausschußantrag lautet: „Die Eingabe der Re¬
gierung als Material zu überweisen." Ich eröffned«^
Beratung zu diesem Antrag und zu der Eingabe und gek
das Wort Herrn Abg. Meyer.

Abg. Meyer : Heber die Kunstdüngerbeschaffung hcki
wir das vorigemal schon hinreichend geredet. Ich willÄ
deshalb nicht lange mehr damit aufhalten. Ich muß«
sagen, daß ich einen eigenartigen Widerspruch darin fick,
daß einerseits der Reichsverkehrsminister, wie im Bericht
aufgeführt, gesagt hat:

„Hiernach sind die Klagen in der Presse, daß dm
die unzulängliche Wagengestellung die LandwirtschaffW
ausreichend mit Düngemitteln versehen werden kann ck
daß die Bevölkerungsernährung dadurch gefährdet skt
maßlos übertrieben."

Anderseits das Stickstoffsyndikat im Herbst letzten Äck
an sämtliche landwirtschaftliche Organisationen ein R»
schreiben gerichtet hat, worin es ausdrücklich darauf hin»ck
daß eine hinreichende Wagengestellung stattfindc, und«
infolgedessen das Stickstoffsyndikat nicht verantwortlich gk'
macht werden könne, wenn die Volksernährung dar»
leide. Dies ist ein Widerspruch, den man sich krasser
denken kann. Fest steht meines Erachtens, daß es sich»ck
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. ^Mt , wie der Reichsverkehrsminister gesagt hat. Ich
Mte nur hier sagen, daß ich die Staatsregierung bitte,
nochmals in Berlin vorstellig zu werden, daß man uns
rMreitia mit Kunstdünger versorgt. So geht es nicht weiter.
^Präsident : Herr Abg. Hollmann hat das Wort.

Abq. Hollmann : Ich kann den Ausführungen de»
Herrn Äbg. Meyer nurzustimmen. Ich möchte noch aus¬
drücklich hervorhcben: Wenn auch früher hier seitens des
Herr» Ministerpräsidenten immer gesagt wurde, wir hätten
Stickstoff genug, so muß ich doch darauf Hinweisen, daß
der ganz besonders fehlt. Die Stickstoffzufuhr im Februar
ist sehr minimal gewesen, und diese geringe Zufuhr dauert
auch jetzt noch an. Und wenn wir vertröstet werden auf
Lieferung im Mai, so ist uns damit nicht gedient. Den
Stickstoff müssen wir jetzt haben. Dann muß ich ferner
darauf Hinweisen, daß wir in diesem Jahr etwa das Doppelte
an Stickstoff haben müssen zur Erzeugung von Brotgetreide,
weil wir auf leichtem Boden im vorigen Jahre keine
Seradella gehabt haben. Aus all diesen Gründen muß
ich dringend ersuchen, daß unsere Regierung ihren ganzen
Einfluß dahin zur Geltung bringt, daß mehr Kunstdünger
und auch zur rechten Zeit geliefert wird und es nicht heißt
Me hier im Schreiben des Verkehrsministers, er bäte darum,
iu Landwirte möchten doch rechtzeitig bestellen. So liegt
es nicht. In diesem Jahr haben wir ganz besonders viel
nötig. Und besonders muß ich noch darauf Hinweisen, daß,
Mnn der Herr Ministerpräsident ferner ausführte, daß wir
allerdings Mangel an Thomasmehl haben, hier mir ein
Zeitungsblatt zur Hand liegt, wo Thomasmehl angeboten
Mrd zur Ausfuhr. Wenn wir so großen Mangel an
Phosphatmitteln haben, so muß doch das Reich auf alle
Fälle verhindern, daß solche ausgeführt werden. Und auch
muß es verhindert werden, daß allzu viel Stickstoffdünger
aus dem Reich herausgeht.

Präsident: Der Herr Ministerpräsident hat das Wort.
Ministerpräsident Eantzen : Meine Dame, meine Herren!

Die Regierung hat sich dauernd bemüht, den berechtigten
Klagen der Landwirtschaft auf rechtzeitige Zufuhr von
Kunstdünger nachzukommcn. Wenn-das nicht gelungen ist,
so werden Sie ohne weiteres glauben, daß es nicht an uns
liegt, sondern an Umständen, die zu ändern nicht in unserer
Macht liegt. Ich möchte Sie aber fragen und um eins
bitten: könnten Sic mir in wenig Tagen die Menge von
den verschiedenen Düngemitteln angeben, die in allernächster
Zeit hier in Oldenburg feste Abnehmer haben, also gebraucht
werden? Nicht blos so schätzungsweise, wie man das zu
tun pflegt, sondern sagen, die Zentralgenossenschaft ist sofort
Abnehmer von so und so viel. Ich komme in einigen Tagen
»ach Berlin und werde auch dieser Sache gründlich nach-
gehen und will versuchen, ob ich diese Menge nicht sehr
wsch zur Lieferung bringen kann. Dazu brauch ich aber
«ne Unterlage, die nicht nur platonische Erklärungen enthält,
sondern die feste Bestellung.

Präsident: Herr Abg. Fröhle hat das Wort.
Abg. Fröhle : Ich glaube sicher, daß diese Unterlagen

Wz leicht beschafft werden können. Und sie hätten noch
Wr beschafft werden können, wenn das vierzehn Tage
5"̂ ^ffi Wochen eher gesagt wäre. Wenn jetzt innerhalb
rei Wochen der Kunstdünger, Thomasmehl und Ammoniak

nicht geliefert wird, dann können wir ihn in diesem Jahre
nicht mehr gebrauchen, höchstens noch zu Kartoffeln.
In meiner Gegend sieht es so aus : Ich habe auf meinem
Hof 10 Sack Thomasmehl. Und das ist das Quantum,
was überall in der Gegend verteilt worden ist; mehr haben
die andern auch nicht. Ich brauche 400 Sack und bin im
Besitz von 10 Sack. Da können Sie sich denken, wie wir
begierig sind, Thomasmehl und auch Stickstoff zu bekommen.
Ich werde durch unsere Genossenschaft sofort feststellen und
der Regierung Mitteilung zukommen lassen, wieviel Thomas¬
mehl und Stickstoff in allernächster Zeit gebraucht werden.
Aber ich betone noch einmal: Wenn wir in höchstens drei
Wochen den Kunstdünger nicht mehr bekommen, können wir
ihn nicht mehr gebrauchen, weil es dann für diesen Sommer
zu spät ist.

Persönlich stehe ich auf dem Standpunkt, daß wir
mit den Kunstdüngergeschichten letzten Endes ganz anders
handeln müssen. Wir müssen darauf hinaus, daß wir
nächsten Herbst sagen: Zug um Zug, Künstdünger gegen
Lebensmittel! Wenn man heute wirtschaften soll und man
ist bestrebt, dem Boden die Früchte abzugewinnen, die man
ihm abgewinnen kann, dann müssen einem auch die Mittel
in die Hand gelegt werden — wir fragen ja gar nicht
nach dem Preise, es wird jeder Preis bezahlt— dann müssen
einem auch die Mittel in die Hand gelegt werden, daß wir
tatsächlich das bekommen, was wir so bitter notwendig ge¬
brauchen, nämlich den Kunstdünger. (Zuruf : Zwangswirt¬
schaft!) Herr Heitmann sagt gerade „Zwangswirtschaft".
Ich bedaure ganz außerordentlich, daß der Kunstdünger da¬
mals nicht in Zwangswirtschaft gezogen ist. Wenn man das
getan hätte, sähe es wahrscheinlich besser aus.

Präsident : Herr Abg. Krause hat das Wort.
Abg. Krause : Wenn man diese jahrelangen Kunst¬

düngerdebatten angehört hat, kann man manchmal den
Eindruck gewinnen, als wenn der Kunstdünger zur Agitation
verwendet werden soll und nicht zum Düngen des Landes.
(Heiterkeit. Abg. Fröhle : Das ist ja Blödsinn! Präsi¬
dent : Den Zwischenruf kann ich nicht durchgehen lassen; ein
Abgeordneter spricht niemals Blödsinn. Große Heiterkeit.)
Ich erinnere an die Zeit des Kapputsches, dem der wirt¬
schaftliche Kapputsch vorausging, die sogenannte Extcnsiv-
wirtschaftsweise. Es ist gerade in der Zeit viel Unfug ge¬
trieben mit dem Wort „Kunstdüngerbeschaffung". Ich möchte
Ihnen mal anheimgeben, zu bedenken, woran es auch noch
liegen kann als an der mangelnden Wagengestellung. Die
Kunstdüngerfabrikanten haben ein gewisses Interesse daran,
die Waren zurückzuhalten, um höhere Preise zu erzielen.
Sie haben ein Interesse daran, Kunstdünger ins Ausland
zu bringen, um höheren Verdienst zu erzielen. Und jeden¬
falls stehen diese betreffenden Fabrikanten ja in anderer
Weise ganz auf Ihrer Seite. Sie verfolgen ja die gleichen
Interessen. Wir bedauern als Arbeitnehmer unter allen
Umständen, daß die Versorgung der Bevölkerung durch den
Mangel an Kunstdünger gefährdet wird, daß dadurch die
Preise für landwirtschaftliche Produkte noch erheblich höher
steigen werden, daß man leider dadurch der Landwirtschaft
die Argumente in die Hand gibt, um sagen zu können: Die
Preise müssen um so und soviel höher sein. Ich bitte, zu
bedenken, was der Herr Ministerpräsident gesagt hat.
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Lassen Sie es doch nicht immer bei dieser fragmentischen
Redensart , sondern schließen sich genossenschaftlich zusammen
und bringen die Millionenbestcllung rechtzeitig an die be¬
treffenden Stellen und wenden Ihre ganze Energie auf,
um die Fabrikanten zu veranlassen , keinen Wucher zu be¬
treiben . Dann wird auch eine Regelung sich ermöglichen
lassen . Ich wende mich dagegen , daß man diese Kunst¬
düngerdebatten immer als Agiiationsmittel ' benutzt , um eine
Höhertreibung der landwirtschaftlichen Preise zu erzielen.

Präsident : Herr Abg. Meyer  hat das Wort.
Abg . Meyer : Ich mochte Herrn Abg . Krause  darauf

Hinweisen , daß die Veranlassung dieser Kunstdüngerdebatte
heute von einem Herrn ausgeht , der einmal da saß , wo
heute Herr Krause sitzt. Uebrigens ist die Sache viel zu
wichtig , um sie zu einem Agitationsmittel zu machen . Wir
betreiben die Kunstdüngerdebattcn nicht als Agitationsmittel,
sondern aus dem Gedanken heraus , daß wir die Ver¬
pflichtung haben , hinreichend Brot und Kartoffeln für die
Bevölkerung zu schaffen , und daß wir das nur können,
wenn wir dazu den notwendigen Kunstdünger haben.

Präsident : Herr Abg. Fröhle  hat das Wort.
Abg . Fröhle : Ich habe eben einen Ordnungsruf be¬

kommen für das Wort „Blödsinn " ; und den muß ich ein¬
stecken, daran ist nichts zu machen . Aber wenn Herr Abg.
Krause  von Genossenschaften redet und will uns eine
Mahnung auf den Weg geben , so bedarf es der Mahnung
wirklich nicht . Wir haben alles getan . Wir haben uns
genossenschaftlich zusammengeschlossen . Die Genossenschaften
haben alles getan , um den notwendigen Kunstdünger her-
anzuschaffcn . Leider ohne viel Erfolg . Wenn ferner gesagt
wird , Herr Krause  könnte sich den Klagen nicht an¬
schließen , so verstehe ich das nicht , denn es sind tatsächlich
berechtigte Klagen . Wir können Nachweisen , daß nur etliche
Ladungen Thomasmehl ins Oldenburger Land gekommen
sind . Früher brauchten wir doch Tausende von Ladungen,
die tatsächlich verwendet worden sind . Die hätten wir jetzt
auch nötig . Es kommt dahin , Herr Krause,  daß , wenn
wir in den nächsten Jahren nicht wieder im Besitz des so
dringend notwendigen Thomasmehls sind , ein großer Teil
unserer Grundstücke wieder brach liegen müssen , wie sie vor
dem Kriege gelegen haben . Und das glaube ich doch nicht,
daß Sie das verhindern wollen . Sie müssen doch dafür
eintreten , daß das letzte Korn aus dem Boden hcraus-
geholt wird . Aber wenn Sie sich auf den Standpunkt
stellen , wie Sie cs heute tun , dann tragen Sie dazu bei,
daß der Boden wieder brach liegt und das Volk nichts zu
essen hat . Unsere Klagen sind durchaus berechtigt und wir
haben allen Grund , sie hier vorzubringen.

Präsident : Herr Abg. Krause  hat das Wort.
Abg . Krause : Noch ein paar Worte . Ich weiß nicht,

warum man immer meine Worte in das Gegenteil auslegt.
Es muß Ihnen doch wohl klar sein , daß ich als Vertreter
der Landarbeiter mit dem Bestehen der Landwirtschaft falle
oder stehe, daß die Interessen meiner Landarbeiter unbedingt
verwoben sind mit den Interessen der Landwirtschaft über¬
haupt , und daß ich wie ein Tor handeln würde , wenn ich
eine entgegengesetzte Meinung vertreten würde . Wogegen ich
mich wende , sind nicht ihre berechtigten Klagen . Ich wende

mich dagegen , daß man alle Wege geht , nur nicht die Hz,
tigen , daß man das agitatorisch macht , anstatt eine
liehe Abstellung vorzunehmen . Sagen Sie Ihren GenG»
im Reichstag , daß sie mehr darauf einwirken , daß der pM
kapitalistische Wucher überhaupt unterbunden wird mit M
Produkten des Bodens , dann tun Sie das beste Werk, W
Sie können . Es hat keinen Zweck, daß man immer M,
einander loshackt ; Sie mögen sich doch in Zukunft denn,»
Reden sparen . Die Schärfe , die ich nicht in die VerM
lung hineintragen will , bringen Sie hinein . Ich habe qci«
daß es tatsächlich so ist . daß Kunstdüngermangel da ist,
weiß es ja selbst an den kleinen Landwirten ; aber ich^
daß man nicht die richtigen Wege geht , indem man
agitatorisch aufbauscht , und das geschieht mit dem 5M„,
gedanken , dadurch möglichst die Preise für die landiviit,
schaftlichen Produkte hochzubringen.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt? U
kommen zur Abstimmung , und bitte ich die Abgeordnetk»
die den Ausschußantrag annehmen wollen , sich zu erhebe
— Geschieht . — Er ist angenommen.

Es folgt jetzt der 33 . Gegenstand:
Bericht des Ausschusses 3 (Finanzausschuß ) über da

Voranschlag der Einnahme » und Ausgaben der StaatsA
kapitalienkasse des Landesteils Oldenburg für das Znhr M
(1. April 1922/23) nebst Nebenanlage über das RechimiO
ergebnis für 1920 im einzelnen und über den VeruiögkA
bestand . (Anlage 48 .)

Zu den Einnahmen beantragt der Ausschuß im Antrag!:
Der Landtag wolle die §Z — 6 annehmen und gt-
uehmigen , daß als Einnahmen der Staatsgutslch.
talienkasse für das Jahr 1922 812 000 eingestellt
werden.

Ich eröffne die Beratung zu diesem Antrag und zu dn
genannten Anlage und den ZZ 1— 6 der Einnahmen . Jas
Wort ist nicht verlangt ? Ich schließe die Beratung ; eröffnt
sie zum Antrag 2:

Der Landtag wolle die HZ 1 bis 25 annehmen und
genehmigen , daß als Ausgaben der Staatsguts-
kapitalienkasse für das Jahr 192 2 1 075 000 I
eingestellt werden.

Ich eröffne die Beratung zu diesem Antrag 2 und zu dt»
ZZ 1 bis 25 . Das Wort ist nicht verlangt ? Ich eröffnt
die Beratung zum Antrag 3:

Der Landtag wolle der Anmerkung seine Zustinmnnz
erteilen.

Weiter eröffne ich die Beratung zum Antrag 4:
Der Landtag wolle genehmigen , daß , soweit die >viil-
lichen Ausgaben durch die wirklichen Einnahme»
nicht gedeckt werden sollten , die Staatsregicrnng dl»
Fehlbetrag aus den auf kurze Kündigung belegt!»
Beständen der Landeskasse vorschußweise entnehmen
kann.

Ich eröffne weiter die Beratung zu einem Antrag b, «er
vom Herrn Berichterstatter mir noch überreicht ist undW
im Abklatsch nicht findet : . .

Der Landtag wolle zu den VoranschlagsüberW-
tungen bei Z 3 6492,83 bei Z 4 303269,71 -»,
bei Z 22 10082,76 ^ seine Genehmigung erteile»,
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I- Ä eröffne auch die Beratung zu einem Antrag 6:
>, ^ Der Landtag wolle die Nebenanlage durch Kenntnis-
, nähme für erledigt erklären.
,, Jas Wort wird zu diesen Anträgen nicht verlangt? Wir
, stimmen über sämtliche' Anträge des Ausschusses ab, und

Me ich die Abgeordneten, die diese Anträge annehmen
l »ollen, sich zu erheben. — Geschieht. — Sie sind ange-
!> nommen.
i- Letzter, 34. Gegenstand ist ein
> Bericht des Ausschusses1 zu der Eingabe des Eigners
§ !g. H. Drees aus Lienen bei Lindern.
, Dazu beantragt der Ausschuß: „Der Landtag wolle

die Eingabe durch die Erklärung des Regierungsvertreters
'' für erledigt ansehen". Ich eröffne die Beratung und gebe
'' Herrn Abg. Willenborg als Berichterstatter das Wort.

Abg. Willenborg : Meine Dame und meine Herren!
" Alls der Eingabe war nicht ganz klar ersichtlich, was der
'' betreffende Petent meinte. Also er teilte mit, daß ihm bis
'' jetzt noch keine Antwort zugegangcn sei. Im vorigen Jahre

richtete Drees eine Eingabe an den Landlag, welche dahin
ging, daß ihm bei einer Revision seiner Ablieferungspflicht

s von einem Beamten die Kammertür zu seiner kranken
^ Schwester geöffnet worden sei und dadurch sich das Befinden
- der Schwester verschlimmert habe. Er verlangte daraufhin
^ die Erstattung der Aerztekosten. Nun ist dem Landtag das
^ Ergebnis seiner Eingabe, welche damals der Regierung zur

Prüfung überwiesen wurde, mitgeteilt worden. Weiterhin
ist cs bis jetzt, wie der Herr Regierungsvertreter erklärte,
leine Gepflogenheit gewesen, daß dem Betreffenden ohne

° weiteres von seiten der Regierung das Prüfungsergebnis
l mitgcteilt worden ist. Wir haben uns bemüht, alles zu

untersuchen, und eS ist festgestellt worden, daß die Behand-
l lung der Eingabe der jetzigen Gepflogenheit gemäß ihre Ver¬

abschiedung erfahren hat, im übrigen kann ich auf den
' Bericht verweisen.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt? Ich
^ schließe die Beratung. Wir kommen zur Abstimmung. Ich

bitte die Abgeordneten, die den Antrag des Ausschusses an-
nehmcn wollen, sich zu erheben. — Geschieht. — Er ist
angenommen.

Damit ist die Tagesordnung erledigt. — Herr Abg.
Behrens zur Geschäftsordnung.

Abg. Behrens : Meine Herren! Es ist vielfach der

Wunsch geäußert worden, daß im Interesse der notleidenden
Kleinrentner die Anlage 64 heute noch in zweiter Lesung
erledigt würde. Es ist mir von allen Parteien mitgeteilt,
daß Anträge zur zweiten Lesung nicht gestellt werden sollen.
Ich möchte mal an den Herrn Präsidenten die Frage richten,
ob nicht möglich ist, die Sache heute noch in zweiter Lesung
durchzunehmen. Wenn es bis nächste Woche vertagt wird,
so dauert es immerhin doch 14 Tage, ehe es Gesetz wird,
und im Interesse der Kleinrentner wäre es doch zu begrüßen,
wenn die Auszahlung möglichst schnell erfolgen könnte.

Präsident : Ich bin überrascht von der Mitteilung
des Herrn Abg. Behrens ; mir ist von einer derartigen
Vereinbarung der Parteien gar nichts bekannt; ich habe
infolgedessen auch, als vorhin in der Debatte ein Antrag
zur zweiten Lesung angeführt wurde, geschäftsordnungsmäßig
die Frist auf Freitag morgen festgesetzt, damit er Freitag
morgen noch beraten werden kann. Für mich gibt es keinen
anderen Weg geschäftsordnungsmäßig, als diese Frist zu
stellen, wenn ich weiß, daß Anträge zur zweiten Lesung
kommen werden. Haben die Parteien tatsächlich sich darüber
geeinigt, daß keine Anträge gestellt werden sollten, dann
hätte ich erwarten dürfen, daß man das dem Präsidenten
mitgeteilt hätte. Eine derartige Mitteilung ist von keiner
Seite gekommen, auch nicht von der Fraktion, der ich an¬
gehöre. — Zur Geschäftsordnung Herr Abg. Nieberg.

Abg. Nieberg : Ich möchte Sie doch dringend bitten,
heute nicht in die zweite Lesung einzutreten. Wir können
ja augenblicklich noch gar nicht übersehen, ob es notwendig
ist, Anträge zur zweiten Lesung zu stellen, aber die Mög¬
lichkeit müssen wir uns doch lassen. Ich möchte Sie des¬
halb dringend bitten, es bei der Entscheidung des Herrn
Präsidenten zu lassen.

Präsident : Wenn ich unterrichtet gewesen wäre von
der Anregung des Herrn Abg. BehrenS , dann hätte ich
die Frist für Anträge zur zweiten Lesung auf 5 Minuten
gesetzt. — Zur Geschäftsordnung Herr Abg. Behrens.

Abg. Behrens : Nach Mitteilungen hat im Aus¬
schuß 3 Einstimmigkeit darüber geherrscht, daß heute die
Sache erledigt werden solle.

Präsident : Mir nicht bekannt. Ich schließe die
Sitzung.

(Schluß 1 Uhr 35 Minuten.)
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